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Zu dieser Broschüre

Wer als Unternehmer oder Selbstständiger 
seine Firma erfolgreich aufgebaut und über 
Jahre hinweg mit großem persönlichen 
 Einsatz geführt hat, hat etwas Besonderes 
geleistet. Die langfristige Sicherung des 
 Lebenswerks und der Erhalt von Privat-
vermögen sind deshalb naturgemäß eine 
Herzensangelegenheit. Sowohl für Unter-
nehmer als auch für Privatpersonen ist eine 
frühzeitige Auseinandersetzung mit dem 
Thema der Nachfolge unerlässlich, um die 
Nachfolge nach den eigenen Wünschen zu 
gestalten und hierbei – beispielsweise auch 
durch eine frühzeitige Übertragung von Ver-
mögen auf die Nachfolgegeneration – eine 
steuerlich optimale Lösung zu finden.

Besonders für Familienunternehmer hat die 
Thematik immense Bedeutung, da es um 
den dauerhaften Erhalt des Familienunter-
nehmens für die nachfolgenden Generationen 
geht. Neben der Fortführung des Unter-
nehmens ist die Versorgung der Familie ein 
wichtiger Gesichtspunkt. Der Prozess der 
Unternehmensnachfolge ist vielschichtig 
und kann sich über mehrere Jahre hinziehen. 
Dass es trotzdem oft an einer konstruktiven 
Diskussion im Familienverbund und an durch-
dachten Strategien fehlt, kann verschiedene 
Gründe haben. Meistens besteht große 
 Unsicherheit, wer als geeigneter Nachfolger 
infrage kommt, um das mühevoll aufgebaute 
Familienunternehmen auch in Zukunft er-
folgreich weiterzuführen. Noch schwieriger 
wird die Situation, wenn an einem Unter-
nehmen, das schon seit Generationen in 
 Familienhand ist, verschiedene Familien-
stämme beteiligt sind, zwischen denen nur 
schwer Einigkeit erzielt werden kann. In 
 solchen Fällen ist die Verdrängung des 
 Themas „Nachfolgeplanung“ sehr verständ-
lich, bleibt aber trotzdem riskant.

Durch rechtzeitige und offene Aussprachen 
im Familienkreis kann der Unternehmer 
 klären, ob es einen potenziellen Nachfolger 
im Familienkreis gibt oder ob alternativ ein 
Fremdgeschäftsführer beispielsweise aus 
dem Mitarbeiterkreis des Unternehmens 
gesucht werden muss. Schrittweise kann 
dieser Nachfolger dann an das Unter nehmen 
herangeführt und weiter an dieses gebunden 
werden.

Das erhöhte Risiko vernachlässigter Nach-
folgeplanungen erwächst insbesondere da r-
aus, dass der Zeitpunkt einer durch den 
 Todesfall erzwungenen Nachfolge in der 
 Regel kaum vorhergesagt werden kann. Es 
ist deshalb dringend geboten, frühzeitig 
Überlegungen zu möglichen Nachfolgerege-
lungen anzustellen und die notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen – auch wenn das 
von vielen Beteiligten als unangenehm 
 empfunden wird. Vor allem bei Familienun-
ternehmen bietet es sich außerdem an, nicht 
nur Vorkehrungen für den Vermögensüber-
gang von Todes wegen zu treffen, sondern 
bereits zu Lebzeiten Teile des Vermögens 
auf die nachfolgende Generation zu über-
tragen.

Je nach Komplexität der Vermögenszu-
sammensetzung und der Zahl möglicher 
Nachfolger ergeben sich verschiedene 
 Problembereiche, zu denen Überlegungen 
anzustellen sind:

 Wer soll was bekommen?
  Welchen Wert haben die einzelnen 

Vermögensbestandteile?
  Welche rechtlichen Regelungen sind zu 

beachten?
  Welche Auswirkungen ergeben sich aus 

den steuerlichen Vorschriften?

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen als Rat-
geber dienen, damit Sie sich einen ersten 
Überblick über rechtliche und steuerliche 
Aspekte sowie die notwendigerweise zu 
 ergreifenden Maßnahmen verschaffen 
 können. In einem zweiten Schritt kann dann 
abgeleitet werden, welche individuellen 
Schwerpunkte bei der Nachfolgeplanung 
bestehen und an welchen Stellen eventuell 
dringender Handlungsbedarf besteht. Aus-
gehend davon kann mit einer sorgfältigen 
einzelfallbezogenen Planung und Durch-
führung der Vermögensnachfolge begonnen 
werden. In diesem Zusammenhang sind auch 
regelmäßige Änderungen im Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz (ErbStG) zu berück-
sichtigen.

Aufgrund der hohen Komplexität der Materie 
kann diese Broschüre nur als Einstieg in die 
Thematik dienen. Für weiterführende Über-
legungen steht Ihnen Ihr Berater bei uns 
gern mit seiner Erfahrung und seinem 
 Expertenwissen zur Seite.
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Erste Überlegungen zur Optimierung  
der Vermögensnachfolge

Wer seine Vermögensnachfolge optimal ge-
stalten möchte, steht häufig großen Heraus-
forderungen gegenüber. Besonders die Über-
leitung eines Unternehmens auf die nächste 
Generation erfordert in aller Regel eine 
inten sive Beschäftigung mit der Thematik. 
Als Einstieg ist es dabei sinnvoll, sich zu-
nächst mit den beiden grundsätzlichen 
Möglichkeiten der Vermögensnachfolge – 
nämlich der Übertragung von Todes wegen 
sowie der Übertragung noch zu Lebzeiten – 
zu beschäftigen. Des Weiteren sind einige 
entscheidende Aspekte zu durchdenken, die 
wir Ihnen in diesem Teil kurz vorstellen.

Formen der Vermögens- 
nachfolge

Übertragung von Todes wegen

Die Vermögensübertragung von Todes wegen 
erfolgt entweder nach den gesetzlichen Vor-
schriften oder vorrangig nach dem Willen 
des Erblassers. Hat der Erblasser den 
 Vermögensübergang nicht ausdrücklich ge-
regelt, gelten die Grundsätze über die ge-
setzliche Erbfolge. Begünstigt sind danach 
insbesondere die Ehegatten und Blutsver-

wandten. Letztere werden in ein Rangfolge-
verhältnis zum Erblasser gesetzt, wie in der 
Abbildung dargestellt.

Nach der gesetzlichen Erbfolge werden 
 immer die Angehörigen der nächsten vor-
handenen Ordnung zu Erben. Niemand, der 
einer entfernteren Ordnung angehört, kann 
aufgrund gesetzlicher Erbfolge erben, wenn 
noch mindestens ein Erbe näherer Ordnung 
vorhanden ist. So sind beispielsweise die 
 Erben zweiter Ordnung, d. h. die Eltern, die 
Geschwister bzw. deren Nachfolger, nur 
dann erbberechtigt, wenn der Erblasser zum 

Sonderstatus: Ehegatten

Eltern

Großeltern

Erblasser

Tanten/Onkel

Cousinen/Cousins

eheliche Kinder/nicht eheliche Kinder/adoptierte Kinder

Enkel

Urenkel

Geschwister/Halbgeschwister/Adoptivgeschwister

Nichten/Neffen

Erben 1. Ordnung

Erben 2. Ordnung

Erben 3. Ordnung
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Zeitpunkt seines Ablebens weder einen 
Ehegatten noch Kinder bzw. Kindeskinder 
hat. Innerhalb einer Ordnung erbt eine nach-
folgende Generation dann, wenn die ältere 
Generation verstorben ist. So treten bei-
spielsweise bei einem verstorbenen Kind die 
Kindeskinder an dessen Stelle. Bei mehreren 
Erbberechtigten muss bei Fehlen einer 
 Regelung durch den Erblasser eine quotale 
Aufteilung des Vermögens erfolgen, was 
häufig zu Streitigkeiten führt. Noch ein Wort 
zum nichtehelich geborenen Kind: Es ist erst 
dann erbberichtigt nach seinem Vater, wenn 
die Vaterschaft durch Anerkennung oder 
gerichtliche Feststellung rechtlich etabliert 
ist.

Da die gesetzliche Erbfolge schematisch  
auf das Verwandtschaftsverhältnis abstellt, 
können sich ungewollte Vermögensnach-
folgen ergeben. Vor allem bei der Über-
tragung eines Unternehmens wird das regel-
mäßig nicht gewollt sein, da der Übergang auf 
ungeeignete Nachfolger oder gar Erb streitig-
keiten den Bestand eines Unternehmens 
 erheblich gefährden können.

Unternehmer sollten für den Fall ihres Todes 
deshalb unbedingt im Rahmen eines Tes-
taments oder eines Erbvertrags Vorsorge 
treffen, um eine sinnvolle Unternehmens-
nachfolge sicherzustellen. Dabei genügt es 
jedoch nicht, sich nur einmalig mit dem 
Nachfolgethema auseinanderzusetzen. Ein 
Testament oder ein Ehevertrag ist regel-
mäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
Ein Anpassungsbedarf kann sich beispiels-
weise durch Veränderungen in der Familie 
(Geburten, Todesfälle, Hochzeiten, Schei-
dungen etc.), Änderungen in der Vermögens-
zusammensetzung oder nicht zuletzt auch 
im Steuerrecht ergeben.

Vorweggenommene Erbfolge

Anstelle der Übertragung von Todes wegen 
kann insbesondere bei Unternehmen eine 
Übertragung noch zu Lebzeiten des Unter-
nehmers im Rahmen einer sogenannten vor-

weggenommenen Erbfolge sinnvoll sein. Die 
Überleitung des Unternehmens auf die 
nächste Generation zu Lebzeiten hat den 
Vorteil, dass sich die zur Nachfolge vor-
gesehenen Personen mithilfe des – schritt-
weise – weichenden Unternehmers in ihre 
Rolle finden und sich bewähren können.  
Für den weichenden Unternehmer wird an-
dererseits die Möglichkeit geschaffen, sich 
zugunsten des Nachfolgers nach und nach 
aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. 
Damit wird ein fließender Übergang auf die 
nächste Unternehmergeneration erreicht.

Schließlich lassen sich mit einer vorwegge-
nommenen Erbfolge Steuervorteile erzielen, 
indem das Einkommen auf mehrere Personen 
verteilt wird und so unter Umständen positive 
Progressionseffekte erzielt werden können. 
Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
können durch eine Vermögensübertragung 
verbrauchte Steuerfreibeträge nach Ablauf 
eines Zeitraums von zehn Jahren erneut  
in Anspruch genommen werden. Darüber 
hinaus werden vorangegangene Vermögens-
übertragungen außerhalb des 10-Jahres-
Zeitraums nicht bei der Ermittlung des 
 Steuersatzes berücksichtigt, wodurch sich 
auch hier Progressionsvorteile ergeben 
 können.

Ist zwar eine vorweggenommene Erbfolge 
geplant, wurde diese aber noch nicht um-
gesetzt (z. B. weil die Übergabe noch nicht 
erfolgen soll oder der Übergabeprozess 
noch andauert), sollte für diesen Übergangs-
zeitraum zusätzlich ausreichend Vorsorge 
bezüglich eines geordneten Unternehmens-
übergangs für den Todesfall getroffen werden. 
Jede noch so gut geplante vorweggenom-
mene Erbfolge kann durch einen vorzeitigen 
Erbfall überholt werden, sodass die Planung 
der vorweggenommenen Erbfolge ein durch - 
dachtes Unternehmertestament nicht er-
setzen kann. Für im Rahmen der vorweg-
genommenen Erbfolge nicht berücksichtigte 
Vermögensbestandteile sind für den Todes-
fall ohnehin weitergehende Regelungen 
 erforderlich.

Wesentliche Aspekte bei 
der Planung der (Unter-
nehmens-)Nachfolge
Eine vorausschauend geplante Unternehmens-
nachfolge ist eine wichtige strategische Auf-
gabe eines jeden Unternehmers, bei der ins-
besondere die nachfolgend dargestellten 
Aspekte berücksichtigt werden müssen. 
Teilweise können diese Aspekte auch bei 
der Übertragung von Privatvermögen rele-
vant werden; hier lassen sich aber häufig 
leichter Lösungen finden.

Fortbestand des Unternehmens

Bei der Unternehmensnachfolge sollte sicher-
gestellt werden, dass das Unternehmen 
auch nach der Übertragung fortbestehen 
kann. Dazu ist es notwendig, dass die Hand-
lungsfähigkeit sichergestellt ist, indem ein 
geeigneter Nachfolger installiert wird. Bei 
Familienunternehmen können vor allem in 
den folgenden Situationen Gefahren drohen:

  Familienmitglieder der nachfolgenden 
Generation sind als Unternehmensführer 
nicht geeignet, sollen jedoch trotzdem 
das Unternehmen erhalten.

  Personal und Geschäftspartner haben 
eine feste Beziehung zum Familienunter-
nehmer, dessen Persönlichkeit entschei-
dender Faktor für viele Geschäfte ist; eine 
Übertragung dieser Stellung auf einen 
Nachfolger scheint zumindest schwierig.

  Ein über mehrere Generationen ge-
wachsenes Familienunternehmen liegt 
inzwischen in der Hand unterschiedlicher 
Familienstämme, zwischen denen kein sehr 
enges Verwandtschaftsverhältnis mehr 
besteht. Streitigkeiten, deren Grundlage 
möglicherweise bereits durch Uneinig-
keiten in früheren Generationen gelegt 
wurde, drohen.

  Der Übertragungsvorgang verursacht 
Kosten, die die nachfolgende Generation 
nicht tragen kann oder will. Die Entnahme 
notwendiger Mittel aus dem Unternehmen 
führt zu Liquiditätsschwierigkeiten oder ist 
sogar nur durch Veräußerungen möglich.
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  Der Unternehmensnachfolger stellt private 
Anliegen über die Unternehmensanliegen 
und gefährdet so die Fortführung des 
 Unternehmens. Schlimmstenfalls ist der 
Nachfolger nur an einer schnellen Liqui-
dierung des Unternehmens interessiert.

  Der Gesellschafterkreis des Unternehmens 
hat sich zu einer Dynastie entwickelt. Die 
Geschäftsführung liegt teilweise oder 
ganz in der Hand von Fremdgeschäfts-
führern. Der Versorgungsgedanke der 
 Familie steht im Vordergrund.

Oft hat der übertragende Unternehmer die 
Sorge, dass sein Nachfolger das Unter-
nehmen nicht in seinem Sinn weiterführt, 
unüberlegte Entscheidungen trifft und für 
Ratschläge nicht mehr empfänglich ist. Für 
die erste Zeit nach der Übertragung kann  
im Fall dieser Bedenken überlegt werden,  
ob den Nachfolgern durch entsprechende 
Regelungen bestimmte – unternehmerisch 
sinnvolle – Verhaltensweisen auferlegt 
 werden.

Die aufgezeigten Gefahren oder Bedenken 
müssen frühzeitig erkannt und ihnen muss 
mit passenden Strategien begegnet werden. 
Nachfolgend nur einige Beispiele, wie die 
gewünschte Unternehmensfortführung ab-
gesichert werden kann:

  Regelungen im Gesellschaftsvertrag, dass 
die Nachfolger nur bestimmte Höchst-
beträge entnehmen dürfen und neue 
 Gewinne zumindest teilweise im Unter-
nehmen zu behalten sind.

  Regelungen, die es den Nachfolgern er-
schweren, das Unternehmen oder ihre 
Beteiligung überstürzt zu veräußern.

  Zurückbehalten von Stimmrechten oder 
Schaffung von Abstimmungsregelungen, 
die Nachfolgern keine weitreichenden 
Entscheidungen im Alleingang ermög-
lichen.

  Einrichtung eines Beirats oder Aufsichts-
rats, der Beratungs- oder Kontrollfunktio-
nen übernimmt, solange die Nachfolger 
noch nicht über die notwendige Erfahrung 
verfügen.

  Aufnahme von Pflichten in den Gesell-
schaftsvertrag zum Abschluss von Güter-
standsverträgen zum Schutz des Unter-
nehmens, die den Nachfolger zwingen, im 
Fall der Eheschließung entsprechende 
Vereinbarungen zu treffen. Ziel ist, dass 
der Fortbestand des Unternehmens nicht 
durch den Einfluss eines Ehegatten oder 
durch Ehestreitigkeiten gefährdet wird.

  Bestellung eines Bevollmächtigten zwecks 
Verhinderung der Bestellung eines Be-
treuers von Amts wegen im Fall eines 
 unerwartet handlungsunfähigen Gesell-
schafters.

  Abklärung steuerlicher und rechtlicher 
Rahmenbedingungen mithilfe erfahrener 
Berater. So sollen insbesondere über-
raschende Kosten der Übertragung, die 
die Beteiligten und auch das Unternehmen 
selbst in finanzielle Schwierigkeiten brin-
gen können, vermieden werden. Es sollte 
sichergestellt werden, dass aus der Über-
tragung resultierende Zahlungen (etwaige 
Ausgleichszahlungen oder Gleichstellungs-
gelder z. B. an Geschwister) geleistet wer-
den können, ohne dass das Unternehmen 
oder Teile davon veräußert werden müssen. 
Besondere Bedeutung kommt dabei den 
Steuerzahlungen zu. Aber auch notwen-
dige Umstrukturierungen im Zusammen-
hang mit der Unternehmensnachfolge 
können finanzielle Belastungen bedeuten. 
Vor der Durchführung der Vermögens-
übertragung sollte dann genau geprüft 
werden, ob und wie zusätzlich benötigte 
liquide Mittel aufgebracht werden können.

Versorgung der übergebenden 
Generation

Bei den Planungen geht es aber nicht nur  
um den Fortbestand des Unternehmens, 
sondern auch um die Versorgung der über-
tragenden Generation. Insbesondere im Fall 
der vorweggenommenen Erbfolge gibt diese 
ihre Versorgungsgrundlage in die Hände der 
Nachfolger und muss daher entsprechende 
Vorkehrungen treffen. Aber auch bei einer 
Übertragung von Todes wegen kann eine 
Versorgung von Familienmitgliedern – in der 

Regel des überlebenden Ehegatten – not-
wendig werden. Auf eine Versorgung kann 
nur dann verzichtet werden, wenn neben 
dem Unternehmensvermögen ausreichend 
Privatvermögen vorhanden ist, das zurück-
behalten bzw. auf die zu versorgenden 
 Familienmitglieder übertragen werden kann.

Bei der Versorgung sind in der Praxis Fälle zu 
beobachten, in denen sich die ältere Gene-
ration so stark überversorgt hat, dass den 
Nachfolgern unter der Last der Versorgungs-
verpflichtungen kaum Spielraum für ein 
sinnvolles unternehmerisches Handeln bleibt. 
Andererseits gibt es aber auch Fälle, in denen 
die abgebende Generation zu bescheiden 
war und sich nicht ausreichend abgesichert 
hat, die Nachfolger sich freiwilligen Nach-
besserungen aber strikt verweigern.

Eine sinnvolle Regelung sieht dabei eine 
 feste Grundversorgung vor, die für einen 
angemessenen Lebensunterhalt sorgt. Da-
neben kann vereinbart werden, dass der 
Grundbetrag zu erhöhen ist, wenn die Unter-
nehmenserträge stark ansteigen oder wenn 
höhere Beträge – beispielsweise im Pflege-
fall – benötigt werden. Die nachfolgende 
Generation hat demgegenüber eventuell ein 
Interesse, dass die Grundversorgung auch 
vermindert werden kann, wenn das Unter-
nehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
gerät und die Elterngeneration den Betrag 
nicht unbedingt in voller Höhe benötigt, da 
noch ausreichend Mittel vorhanden sind. Bei 
dieser Abwägung solcher widerstreitenden 
Interessen kann der erfahrene Berater helfen, 
eine für beide Seiten faire Lösung zu finden 
und sie in klare und eindeutige, aber trotz-
dem flexible vertragliche Regelungen ein-
fließen zu lassen.

Gerechte Verteilung des 
 Vermögens innerhalb der Familie

Setzt sich das zu übertragende Vermögen 
aus Privat- und Betriebsvermögen zusammen 
(z. B. Unternehmen, Immobilien, Wertpapiere, 
Bargeld), das nicht gleichmäßig auf alle Kinder 
verteilt werden soll oder kann, entsteht in 
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der Regel die Frage nach einer gerechten 
Aufteilung. Solche Probleme ergeben sich 
beispielsweise dann, wenn das  Unter- 
nehmen nur von einem Nachfolger fortge-
führt werden soll oder eine Immobilie nur 
auf ein Kind übergehen kann. Die Familie 
wünscht sich in diesen Fällen regelmäßig, 
dass jeder Nachfolger wertmäßig das 
 gleiche Vermögen erhält. Dazu muss der 
Wert verschiedener Vermögensteile ge-
schätzt werden, wobei häufig vier wichtige 
Aspekte übersehen werden:

  Unternehmen haben rechnerisch zwar oft 
einen sehr hohen Wert, dieser hängt je-
doch in der Regel stark vom unternehme-
rischen Einsatz ab und kann nicht ohne 
Arbeitseinsatz erhalten werden. Aber 
auch externe Risiken sorgen dafür, dass 
immer die Gefahr eines Verlusts des 
 Unternehmens besteht. Je nach Branche 
und Organisation des Unternehmens 
können diese Aspekte mehr oder weniger 
ausgeprägt sein.

  Privatvermögen besteht oft aus sehr 
 sicheren Vermögenswerten, die ohne viel 
Arbeitseinsatz einen stabilen Ertrag ab-
werfen. Auch eine Umwandlung in liqui-
des Vermögen ist regelmäßig einfacher 
möglich.

  Die Entnahme von Teilen des Betriebsver-
mögens zur Vermögensverteilung birgt 
Risiken und sollte genau durchdacht 
 werden. Neben steuerlichen Nachteilen 
können sich für das Unternehmen insbe-
sondere dann ungünstige Folgen ergeben, 
wenn betriebsnotwendiges Vermögen 
entzogen wird.

  Erhalten Geschwister von ihren Eltern 
wertmäßig genau das gleiche Vermögen, 
kann es trotzdem passieren, dass bei Über-
tragung von unterschiedlichen Vermögens-
arten unterschiedlich hohe Steuerzahlun-
gen fällig werden. Den Geschwistern blei-
ben im Ergebnis nach Berücksichtigung 
der Steuerlast dann völlig unterschied-
liche Werte.

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich, 
wenn ein Familienunternehmen nur auf ein 
Kind übertragen werden soll, kein weiteres 
zu vererbendes Vermögen vorhanden ist 
und der Nachfolger selbst keine Ausgleichs-
zahlungen leisten kann. In diesen Fällen wird 
häufig eine Lösung angestrebt, die dem 
 Unternehmensnachfolger die Versorgung 
seiner Geschwister auferlegt.

Steuerliche Aspekte

Bei der Ausgestaltung der Nachfolgeregelung 
sollten die außersteuerlichen Gesichts-
punkte im Vordergrund stehen; die Mini-
mierung der Steuerbelastung ist eher als 
 Nebenbedingung zu betrachten.

Aber auch wenn die Minimierung der Steuer-
belastung nicht im Vordergrund steht, soll-
ten Nachfolgeplanungen nie ohne Hinzuzie-
hung eines steuerlichen Beraters erfolgen. 
Gerade bei größeren Vermögen und einer 
damit verbundenen höheren potenziellen 
Erbschaft- oder Schenkungsteuerbelastung 
darf diese nämlich nicht aus den Augen 
 gelassen werden und sollte im Vorfeld zu-
mindest bekannt sein. Insbesondere kann 
bei nicht liquidem Vermögen eine mangelnde 
Planung der Steuerzahlungen den Erhalt des 
Vermögens gefährden.

Eine fundierte steuerliche Beratung kann 
 außerdem verhindern, dass bei der Über-
tragung vermeidbare Steuerzahlungen an-
fallen. So werden häufig ertragsteuerliche 
Folgen von Vermögensübertragungen über-
sehen, die durch einfache Gestaltungen 
leicht hätten vermieden werden können, 
ohne das gewünschte Ergebnis zu verän-
dern. Besonderes Augenmerk ist in diesem 
Zusammenhang auf die Gefahr der Auf-
deckung stiller Reserven des Unter-
nehmensvermögens zu legen (vgl. S. 17 f.).



10

Rechtliche Gestaltung von Nachfolgeregelungen

Durch eine optimale rechtliche Gestaltung 
der Unternehmensnachfolge und der Ver-
mögensübertragung lassen sich Differenzen 
sowohl in der Familie als auch im Kreis der 
Gesellschafter vermeiden. Eine klare, juris-
tisch einwandfreie Regelung aller Fragen 
verhindert das Entstehen von Streitigkeiten 
in der Zukunft. Das gilt insbesondere dann, 
wenn die Regelungen im Vorfeld mit den 
Betroffenen abgestimmt sind und die Aus-
sicht einzelner Beteiligter auf Durchsetzung 
ihrer Interessen gegen den Willen des 
 Erblassers minimiert werden. Wichtig ist in 
jedem Fall, dass die getroffenen Regelungen 
regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob 
sie noch den eventuell veränderten wirt-
schaftlichen oder sonstigen tatsächlichen 
Gegebenheiten bzw. den rechtlichen Vorga-
ben einschließlich der erbschaftsteuerlichen 
oder ertragsteuerlichen Bestimmungen ent-
sprechen. So ist es möglich, dass eine als 
Nachfolger für das Unternehmen vorgesehene 
Person beruflich eine vollständig andere 
Richtung einschlägt. Auch kann eine bisher 
als betragsmäßig gleichmäßig angesehene 
Verteilung des Vermögens durch geänderte 
steuerliche Rahmenbedingungen zu un-
gleichen Ergebnissen führen. Im Rahmen 
der Nachfolgeplanungen darf dabei aber 
nicht übersehen werden, dass aus recht-
licher Sicht keine völlige Gestaltungsfreiheit 
besteht; vielmehr sind gewisse rechtliche 
Vorgaben zu berücksichtigen, die den Spiel-
raum der Vermögensnachfolgeüberlegungen 
einschränken können.

Besondere Vorsicht und damit zwingender 
Beratungsbedarf ist zusätzlich immer dann 
gegeben, wenn der Nachlass auch im Aus-
land belegenes Vermögen (insbesondere 
Grundvermögen oder Anteile an Personen- 
oder Kapitalgesellschaften) umfasst. Das 
Erbrecht des ausländischen Staats ist im 
Rahmen der Beratung in die Gestaltungs-
überlegung mit einzubeziehen, da die in 
Deutschland gängigen Regelungen dort oft-
mals nicht greifen und damit den testamen-
tarisch niedergelegten Willen schlimmsten-
falls zunichtemachen können. Sind EU- 
Länder betroffen, sorgt hier die sogenannte 
EU-Erbrechtsverordnung für Klarheit bezüg-
lich des anwendbaren Erbrechts (vgl. S. 27).

Rechtliche Grenzen  
bei der Gestaltung der 
Nachfolge
Für die Regelung der Vermögensnachfolge 
gilt der Grundsatz der Testierfreiheit. Dieser 
besagt, dass der Erblasser berechtigt ist, die 
zukünftigen Empfänger seines Vermögens 
selbst zu bestimmen. So kann der Erblasser 
durch eine einseitige Verfügung von Todes 
wegen nach seinem freien Willen einen 
 Erben bestimmen, Vermächtnisse und Auf-
lagen anordnen oder durch Abschluss eines 
Erbvertrags eine für ihn und die Erben ver-
bindliche Regelung treffen. Der Grundsatz 
der Testierfreiheit hat insbesondere für die 
Unternehmensnachfolge eine besondere 
Bedeutung. Erst die dadurch eröffneten Mög-
lichkeiten erlauben es dem Erblasser, für 
seine Nachfolge im Unternehmen die geeig-
nete Person bzw. den geeigneten Personen-
kreis zu bestimmen. Für die Sicherung des 
Unternehmensvermögens und damit zu-
gleich für die finanzielle Sicherstellung von 
Familienangehörigen ist der Grundsatz der 
Testierfreiheit von überragender Bedeutung.

Allerdings sind der Testierfreiheit auch 
Grenzen gesetzt. Diese Grenzen ergeben 
sich einerseits dort, wo der Gesetzgeber 
nahe Angehörige des Erblassers – Ehegatten, 
Eltern, Kinder – als gegenüber dem freien 
Erblasserwillen als besonders schutzwürdig 
ansieht.

Weiterhin erfolgen Einschränkungen der 
Testierfreiheit häufig auch durch vertrag-
liche Regelungen, insbesondere in Gesell-
schaftsverträgen von Familienunternehmen. 
Diese Regelungen können beispielsweise 
darin bestehen, nur bestimmte Personen als 
Nachfolger zuzulassen. Ist die im Testament/ 
Erbvertrag vorgesehene Nachfolge nicht  
mit der gesellschaftsrechtlich vereinbarten 
 Regelung vereinbar, kann der vorgesehene 
Nachfolger nicht in das Unternehmen ein-
treten und der beabsichtigte Effekt – die 
 Sicherung des Fortbestands des Unter-
nehmens – wird z. B. durch Abfindungs- 
oder Kaufpreiszahlungen an den aus der 
Gesellschaft ausscheidenden Erben infrage 
gestellt.

Im Folgenden sind die wichtigsten Ein-
schränkungen der Testierfreiheit dargestellt.

Zugewinnausgleichsanspruch

Der Zugewinnausgleichsanspruch entsteht, 
wenn die Ehegatten im gesetzlichen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft gelebt 
 haben und diese durch den Tod eines Ehe-
gatten oder durch Scheidung beendet wird. 
Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
gilt kraft Gesetzes ab dem Zeitpunkt der 
Eheschließung, wenn durch einen Ehever-
trag kein anderer Güterstand, d. h. Güter-
trennung oder Gütergemeinschaft, vereinbart 
wird. In der Zugewinngemeinschaft können 
die Ehegatten gemeinsames Vermögen 
 erwerben; jeder Ehegatte ist aber auch allei-
niger Eigentümer des von ihm vor oder wäh-
rend der Ehe allein erworbenen Vermögens. 
Bei Beendigung des Güterstands durch Tod 
oder zu Lebzeiten, z. B. durch Scheidung, 
wird der während der Ehe erwirtschaftete 
Zugewinn an Vermögen jeweils beider 
 Ehegatten festgestellt. Dazu sind für jeden 
Ehegatten Anfangs- und Endvermögen zu 
bestimmen. Das Anfangsvermögen kann 
dabei auch negativ sein, sodass der wirt-
schaftliche Erfolg der Tilgung von Schulden 
im Anfangsvermögen einen Zugewinnaus-
gleichsanspruch begründen kann. Allerdings 
ist der Zugewinnausgleichsanspruch stets 
auf die Höhe des vorhandenen Vermögens 
begrenzt. Fehlt ein gemeinsames Verzeichnis 
der Ehegatten über ihr jeweiliges Anfangs-
vermögen, gilt die Vermutung, dass beide 
Anfangsvermögen null waren. Diese Ver-
mutung kann auch zugunsten bzw. zulasten 
von Erben eines Ehegatten wirken.

Die Zugewinnausgleichsforderung beträgt die 
Hälfte des Betrags, um den der Zugewinn 
des einen Ehegatten (d. h. die Differenz 
 zwischen dem Anfangsvermögen bei Beginn 
der Zugewinngemeinschaft (in der Regel = 
Beginn der Ehe) und dem Endvermögen bei 
Beendigung der Zugewinngemeinschaft) den 
Zugewinn des anderen Ehegatten übersteigt 
(sogenannter güterrechtlicher Zugewinn-
ausgleich).
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Beispiel

Der Ehemann hat ein Anfangsvermögen 
von –100 und die Ehefrau ein Anfangs-
vermögen von 0. Das Endvermögen des 
Ehemanns beträgt 20 und das der 
 Ehefrau ebenfalls 20. Das führt dazu, 
dass der Zugewinn des Ehemanns den 
der Ehefrau um 100 übersteigt und die 
 Ehefrau grundsätzlich einen Aus-
gleichsanspruch in Höhe von 50 hätte. 
Da das Vermögen des Ehemanns nur 
bei 20 liegt, ist darauf der Zugewinn-
ausgleichsanspruch begrenzt.

Bei Beendigung des gesetzlichen Güter-
stands durch Tod ergibt sich eine Besonder-
heit, wenn der Ehegatte gesetzlicher Erbe 
wird oder durch Erbeinsetzung oder die 
 Zuwendung eines Vermächtnisses im Testa-
ment eine vergleichbare Stellung erhält. In 
diesen Fällen wird der Zugewinnausgleichs-
anspruch durch eine pauschale Erhöhung 
des gesetzlichen Erbteils um ein Viertel der 
Erbschaft abgegolten (sogenannter erbrecht-
licher Zugewinnausgleich). Diese Regelung 
gilt unabhängig davon, ob während der Ehe 
vom verstorbenen Ehegatten überhaupt ein 
Zugewinn erzielt wurde. Wird dem über-
lebenden Ehegatten jedoch keine Stellung 
eingeräumt, die der eines gesetzlichen 
 Erben vergleichbar ist, oder schlägt er die 
Erbschaft aus, hat er Anspruch auf den vor-
genannten güterrechtlichen Zugewinnaus-
gleich.

Der Zugewinnausgleich bedarf insbesondere 
bei der Planung der Unternehmensnachfolge 
besonderer Berücksichtigung, da es sich um 
einen sofort fälligen Geldanspruch handelt, 
der entsprechende Auswirkung auf die 
 Liquidität hat. Des Weiteren kann der Zuge-
winnausgleichsanspruch nicht einseitig vom 
Erblasser geregelt werden, sodass recht-
zeitig einvernehmliche Lösungen angestrebt 
werden sollten. Bei allen Gestaltungsüber-
legungen zur Unternehmensnachfolge muss 
bei Bestehen einer Zugewinngemeinschaft 
also stets auch der Zugewinnausgleichs-
anspruch berücksichtigt werden. Idealer-
weise sollte das bei Begründung der Zuge-

winngemeinschaft bedacht und ggf. voraus-
schauend durch einen Ehevertrag ausge-
schlossen werden.

Besonderheiten ergeben sich für die Be-
handlung von (positiven und negativen) Ver-
mögenszuwächsen eines Ehegatten, die bei 
der Berechnung des Zugewinns nicht erfasst 
werden. Vermögen eines Ehegatten, das 
dieser nach Begründung der Zugewinnge-
meinschaft durch Erbschaft, durch vorweg-
genommene Erbfolge oder im Wege einer 
Schenkung sowie als Ausstattung erwirbt, 
wird grundsätzlich dem Anfangsvermögen 
zugerechnet und unterliegt damit – mit Aus-
nahme von Wertsteigerungen in diesem 
Vermögen – nicht dem Zugewinnausgleich.

  

Durch ehevertragliche Regelungen können 
Zugewinnausgleichsansprüche vermieden 
oder auf bestimmte Vermögensgegen-
stände begrenzt werden. Es ist etwa 
möglich, durch eine „modifizierte Zuge-
winngemeinschaft“ das Unternehmens-
vermögen aus der Berechnung des Zuge-
winns herauszunehmen – mit dem Ziel, 
die Unternehmensfortführung nicht zu 
gefährden!

Pflichtteilsrechte

Das Pflichtteilsrecht beinhaltet eine Ein-
schränkung des Grundsatzes der Testier-
freiheit. Den Pflichtteilsberechtigten kann 
zwar der gesetzliche Erbteil versagt werden, 
sie haben jedoch Anspruch auf eine Mindest-
teilhabe am Nachlass. Pflichtteilsberechtigt 
sind nur die nächsten Angehörigen des Erb-
lassers, d. h. neben Abkömmlingen und Eltern 
auch der Ehegatte. Dabei werden entfernter 
verwandte Abkömmlinge und Eltern des 
Erblassers grundsätzlich durch näher ver-
wandte Abkömmlinge vom Pflichtteilsrecht 
ausgeschlossen.

Den enterbten Pflichtteilsberechtigten steht 
ein Geldanspruch in Höhe der Hälfte des 
Werts des gesetzlichen Erbteils zu. Sind sie 
als Erben oder Vermächtnisnehmer einge-
setzt, ist der Wert des ihnen zugedachten 
Vermögens jedoch geringer als der Pflicht-
teil, können ihnen Pflichtteilsrestansprüche 

(Restpflichtteil) zustehen. Pflichtteilsrechte 
können nur in sehr eingeschränktem  Umfang 
entzogen werden (z. B. bei Erbunwürdigkeit).

In alle Gestaltungsüberlegungen müssen 
also stets auch die Pflichtteilsansprüche des 
Ehegatten und der Kinder, ggf. auch der 
 Eltern, einbezogen werden. Verletzungen der 
Pflichtteilsrechte können erhebliche  finan- 
zielle Verpflichtungen und somit Liquiditäts-
belastungen zur Folge haben. Den Pflicht-
teilsberechtigten stehen Geldansprüche ge-
gen den bzw. die Erben zu, wenn ihr Pflicht-
teilsanspruch nicht erfüllt wird. Werden 
diese Ansprüche im Rahmen der Nachfolge-
planung übersehen, können auf die Erben 
mitunter erhebliche Liquiditätsbelastungen 
zukommen. Ist die Sicherung des Unter-
nehmensvermögens das Ziel, kann das ge-
fährdet sein, weil die Pflichtteilsansprüche 
häufig nur durch Entnahmen aus dem Unter-
nehmensvermögen oder durch Verkauf von 
Anteilen am Unternehmen befriedigt werden 
können. Die Gestaltungspraxis arbeitet  
hier mit Erb- und Pflichtteilsverzichten 
 gegen entsprechende Abfindungen, um die 
gewünschte Unternehmensnachfolge zu 
 sichern.

  

Bei Schenkungen und Erbregelungen  
immer auch an Pflichtteilsrechte denken!

In diesem Zusammenhang ist die Hinzu-
rechnung von Schenkungen bei der Berech-
nung der Höhe des Pflichtteilsanspruchs 
noch von besonderer Bedeutung. Schenkun-
gen, die der Erblasser in den vergangenen 
zehn Jahren vor dem Erbfall vorgenommen 
hat und die zu einer Reduzierung des Pflicht-
teils geführt haben, können zur Entstehung 
eines sogenannten Pflichtteilsergänzungs-
anspruchs führen. Der Pflichtteilsberechtigte 
hat unter bestimmten Umständen das Recht 
zu verlangen, dass die Schenkung dem Erbe 
zum Zweck der Berechnung des Pflichtteils-
anspruchs hinzugerechnet wird. Der Hinzu-
rechnungsbetrag reduziert sich während 
 einer 10-Jahres-Frist mit Ablauf eines jeden 
Jahres um ein Zehntel. Der Fristlauf beginnt 
allerdings erst mit Übergang des Eigentums 
(z. B. bei Grundstücken mit Eintragung im 
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Grundbuch) und wirtschaftlicher Ausgliede-
rung des zugewendeten Gegenstands aus 
dem Vermögen des Schenkers. Das heißt, 
Schenkungen unter Vorbehalt dinglicher 
oder schuldrechtlicher Nutzungsrechte (z. B. 
Nießbrauch) oder unter freiem Widerrufs-
vorbehalt zugunsten des Schenkers lassen 
den Fristlauf erst mit ihrem Wegfall beginnen.

Der Pflichtteilsberechtigte hat sich jedoch 
Schenkungen auf den Pflichtteil anrechnen 
zu lassen, wenn diese Anrechnung vor oder 
bei Ausführung der Schenkung vom Schenker 
angeordnet wurde. Diese Schenkungen an 
den Pflichtteilsberechtigten sind ohne zeit-
liche Begrenzung bei der Ermittlung des 
Pflichtteilsanspruchs zu berücksichtigen.

Nachfolgeklauseln in 
 Gesellschaftsverträgen

Gerade bei Familiengesellschaften finden 
sich häufig gesellschaftsvertragliche Rege-
lungen, die eine Nachfolge im Unternehmen 
im Sinne der Gründer sicherstellen sollen. 
Diese Regelungen können beispielsweise be- 
inhalten, dass nur Abkömmlinge als Nach-
folger des Erblassers in Betracht kommen, 
um den Eintritt familienfremder Nachfolger 
in das Unternehmen zu verhindern. In an-
deren Fällen wird eine bestimmte Qualifikation/ 
Ausbildung des Nachfolgers gefordert, um – 
soweit möglich – eine qualifizierte  Führung 
des Unternehmens in der Zukunft zu sichern.

Beispiel

Eine häufig verwendete Regelung in den 
Gesellschaftsverträgen von Personen-
gesellschaften besagt, dass im Fall des 
Todes eines Gesellschafters die Gesell-
schaft mit dessen Erben oder Vermächt-
nisnehmern fortgesetzt wird. Handelt 
es sich bei diesen jedoch nicht um den 
Ehegatten und/oder die Abkömmlinge 
des Erblassers, steht den verbleibenden 
Gesellschaftern ein Ankaufsrecht für 
die Beteiligung zu.

Diese Regelungen sind im Rahmen der 
Nachfolgeplanung zu beachten. Besteht ein 
entsprechender Einfluss des Erblassers auf 
die Gesellschaft, ist es empfehlenswert, 
 Gesellschaftsverträge ggf. so anzupassen, 

dass die vom Erblasser gewünschte Nach-
folge auch gesellschaftsrechtlich tatsächlich 
herbeigeführt werden kann. Im Gegenzug 
sind bestehende gesellschaftsvertragliche 
Bindungen auch im Rahmen der Nachfolge-
regelung zu beachten. Erfüllt die als Nach-
folger in der letztwilligen Verfügung vorge-
sehene Person nicht die Anforderungen des 
Gesellschaftsvertrags, ist die Nachfolgepla-
nung gescheitert. Das kann zur Folge haben, 
dass der als Nachfolger Vorgesehene aus 
der Gesellschaft ausscheiden muss und 
auch die anderen Erben/Vermächtnisneh-
mer kein Recht zum Eintritt in die Gesell-
schaft haben. In diesem Fall verbleibt dem 
Nachfolger bzw. den Erben/Vermächtnis-
nehmern nur das Recht auf die Auszahlung 
einer Abfindung, deren Höhe zum einen 
nach den gesellschaftsvertraglichen Rege-
lungen nicht immer dem Verkehrswert der 
Beteiligung des Erblassers entspricht und 
zum anderen zu einer erheblichen Liquidi-
tätsbelastung des Unternehmens führt. Im 
Gesellschaftsvertrag kann dabei ein Ab-
findungsanspruch für nicht nachfolgebe-
rechtigte Erben oder Vermächtnisnehmer 
eines verstorbenen Gesellschafters sogar 
völlig ausgeschlossen werden, wenn diese 
Regelung gleichermaßen für alle Gesell-
schafter gilt.

 

 Bei der Planung von Nachfolgeregelungen 
sind auch Gesellschaftsverträge genau zu 
prüfen, um nicht auf unerwartete Pro-
bleme bei der Übertragung zu stoßen!

Nachfolgeklauseln sind in Abhängigkeit von 
der Rechtsform der Gesellschaft und den für 
sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
unterschiedlich zu gestalten:

Personengesellschaften  
(GmbH & Co. KG, OHG, KG):

Enthält der Gesellschaftsvertrag einer Perso-
nenhandelsgesellschaft keine abweichende 
Regelung, wird die Gesellschaft beim Tod 
eines der Gesellschafter grundsätzlich unter 
den verbleibenden Gesellschaftern fort ge setzt. 
Die Beteiligung des verstorbenen Gesell-
schafters geht automatisch auf die verblei-
benden Gesellschafter über. Den  Erben steht 
ein Abfindungsanspruch gegen die Gesell-
schaft zu, der bei der Gesellschaft zu erheb-
lichen Liquiditätsverlusten führen kann.

  Einfache Nachfolgeklauseln bewirken, 
dass der Gesellschaftsanteil vererblich 
gestellt wird und dieser Anteil dann ent-
sprechend der Erbquote auf die einzelnen 
Erben übergeht.

  Qualifizierte Nachfolgeklauseln haben 
zum Ziel, die Dispositionsfreiheit des Erb-
lassers dahingehend zu begrenzen, dass 
er durch seine erbrechtliche Verfügung 
nur eine bestimmte Person bzw. Mit-
glieder eines bestimmten Personenkreises 
zum Nachfolger bestimmen kann.

Kapitalgesellschaften (GmbH, AG):

Geschäftsanteile an einer GmbH sind eben-
so wie Aktien an einer AG grundsätzlich frei 
vererblich. Die freie Vererblichkeit kann bei 
Kapitalgesellschaften schnell dazu führen, 
dass der Gesellschafterkreis überfremdet 
oder zersplittert wird. Um diese gerade  
bei Familiengesellschaften ungewollte Folge 
zu vermeiden, wird im Bereich der Kapital-
gesellschaften mit Einziehungs- und Ab-
tretungsklauseln gearbeitet.

  Eine Einziehungsklausel berechtigt die 
übrigen Gesellschafter, den Geschäfts-
anteil/die Aktien des Verstorbenen gegen 
Abfindung einzuziehen, sofern die Erben/
Vermächtnisnehmer – wie bei Personen-
gesellschaften – nicht bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen.

  Eine Abtretungsklausel begründet gesell-
schaftsvertraglich die Verpflichtung der 
Erben, die die im Gesellschaftsvertrag 
 geregelten Voraussetzungen für Nach-
folger nicht erfüllen, den Geschäftsanteil/
die Aktien beim Tod des Gesellschafters 
an den vorgesehenen Nachfolger abzu-
treten. Möchte der Erblasser eine Testa-
mentsvollstreckung anordnen, sollte im 
Vorfeld geprüft werden, ob das nach den 
allgemeinen handelsrechtlichen Bestim-
mungen und dem Gesellschaftsvertrag 
zulässig ist.

Gesellschaftsrechtliche Nachfolgeklauseln 
bergen außerdem häufig nicht zu vernach-
lässigende steuerliche Risiken. Die Klauseln 
sollten daher immer auch hinsichtlich ihrer 
steuerlichen Wirkungen untersucht werden.
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Testament

Das Testament ist die einseitig vom Erblasser 
bestimmte Gestaltungsform der Vermögens-
nachfolge. Darin liegt auch der Vorteil des 
Testaments: Der Erblasser kann es – unter 
Beachtung der gesetzlichen Regeln – frei 
gestalten und jederzeit ändern.

Privatschriftliches Testament 

Das privatschriftliche Testament muss voll-
ständig eigenhändig (handschriftlich) abge-
fasst und unter Angabe von Ort und Datum 
mit Vor- und Zunamen unterschrieben sein.

Eine Sonderform ist das gemeinschaftliche 
Ehegattentestament, in dem beide Ehegatten 
über ihr Vermögen verfügen und sich ggf. 
auch gegenseitig als Erben einsetzen. Dieses 
Testament muss nur von einem Ehegatten 
eigenhändig abgefasst werden und ist von 
beiden Ehegatten eigenhändig zu unter-
schreiben. Beim gemeinschaftlichen Testa-
ment besteht nach dem gesetzlichen Grund-
konstrukt allerdings ein wesentlicher Unter-
schied: Nach dem Ableben eines Ehegatten 
ist eine Änderung der testamentarischen 
Verfügung nicht mehr möglich. Diese ge-
setzlich vorgesehene Bindungswirkung  
kann von den Ehegatten in ihrem Testament 
allerdings ausgeschlossen oder modifiziert 
werden. Zu Lebzeiten kann das gemein-
schaftliche Testament von jedem der beiden 
Ehegatten widerrufen werden.

Notarielles Testament

Ein notarielles Testament wird von einem 
Notar beurkundet. Der Vorteil eines notari-
ellen Testaments besteht im Wesentlichen 
darin, dass es in einfach gelagerten Fällen 
einen Erbschein entbehrlich macht. Die 
 Erteilung eines Erbscheins kann mit erheb-
lichen Kosten verbunden sein. Auch über-
wacht der Notar die Einhaltung der Former-
fordernisse und hat eine Beratungspflicht. 
Nachteilig sind die zum Teil beträchtlichen 
Notargebühren. Sie entstehen bei jeder no-
tariellen Änderung des Testaments erneut; 
allerdings ist auch eine Änderung durch ein 
privatschriftliches Testament möglich.

„Behindertentestament“

Eltern haben oftmals den Wunsch, dass das 
vermögenslose und ggf. (zukünftig) von 
staatlicher Leistung abhängige behinderte 
Kind abgesichert wird, ohne dass der Staat 
Zugriff auf den ererbten Vermögensteil 
 bekommt. Der Sozialhilfeträger kann grund-
sätzlich auch in ererbtes Vermögen des Be-
hinderten und die daraus erzielten Erträge 
vollstrecken. Neben der Einsatzpflicht des 
Hilfsempfängers (des Behinderten) besteht 
aber auch eine Ersatzpflicht der späteren 
Erben des Behinderten. Die Erben können 
rückwirkend für zehn Jahre für vor dem  
Erbfall erbrachte Leistungen in Anspruch  
genommen werden.

Um einen solchen Zugriff zu vermeiden  
und dem behinderten Kind trotzdem eine 
Erbenstellung einzuräumen, bietet sich eine 
Vor- und Nacherbfolge mit Dauertestaments-
vollstreckung an. Der Behinderte wird nicht 
befreiter Vorerbe. Ergänzt wird diese Rege-
lung um eine Zweckbestimmung in dem 
 Sinn, dass die Erträge aus dem Nachlass für 
Leistungen an den Behinderten verwendet 
werden sollen, die über die von der Sozial-
versicherung gewährte Grundsicherung 
 hinausgehen (z. B. Geld für Reisen, Taschen-
geld), aber unter Ausschluss eines Auskehr-
anspruchs des Behinderten. Der Nacherbe 
ist nicht Erbe des Behinderten, sondern des 
Erblassers. Damit können sowohl die Subs-
tanz als auch die Früchte dem Zugriff des 
Sozialhilfeträgers oftmals weitestgehend 
entzogen werden.

Überschuldetentestament

In eine ähnliche Richtung geht das so-
genannte Überschuldetentestament. Unter 
diesem Begriff werden testamentarische 
Zuwendungen an Personen erfasst, bei denen 
die Gefahr besteht, dass Gläubiger oder ein 
Insolvenzverwalter auf das Zugewandte zu-
greifen und so die vom Erblasser vorgesehene 
Begünstigungsabsicht vereitelt wird. Auch 
hier ist eine angezeigte Lösung eine Kombi-
nation aus nicht befreitem Vorerben und 
Dauertestamentsvollstreckung. Zusätzlich 
sollte dieses Testament eine Besserungs-

klausel für den Fall enthalten, dass die Ge-
fahr des Zugriffs (z. B. Restschuldbefreiung 
im Privatinsolvenzverfahren) beseitigt ist und 
damit die Dauertestamentsvollstreckung 
und die Vorerbenstellung entfallen.

Fehlt es an solchen Regelungen, kann der 
Erbe, will er das Erbe vor dem Zugriff von 
Gläubigern oder eines Insolvenzverwalters 
schützen, die Erbschaft nur ausschlagen 
bzw. als Pflichtteilsberechtigter seinen Pflicht-
teilsanspruch nicht ausüben. Das ererbte 
Vermögen ginge für ihn also verloren.

Teilungsanordnung und  
Vermächtnis

Gibt es mehrere Erben, sind sie mit ihrer Erb-
quote – vergleichbar mit den Verhältnissen 
in einer Personengesellschaft – am Gesamt-
nachlass beteiligt. Anspruch auf einen be-
stimmten Gegenstand haben die einzelnen 
Erben nicht. Das kann zu Differenzen da r-
über führen, wie die einzelnen Vermögens-
gegenstände unter Beachtung der Erbquoten 
auf die Erben zu verteilen sind.

Um einzelne Vermögensgegenstände im To-
desfall einer bestimmten Person zukommen 
zu lassen, stehen im Rahmen der Testaments-
gestaltung die Instrumente des Vermächt-
nisses und der Teilungsanordnung zur Ver-
fügung.

Der Vermächtnisgegenstand wird dem 
 Bedachten vor der Verteilung des Nach-
lasses – ähnlich einer Schenkung – vorab zu-
gewandt. Der Gesetzgeber hat dabei diverse 
Vermächtnisgegenstände definiert, etwa 
 Gegenstandsvermächtnis, Geldvermächtnis, 
Forderungsvermächtnis, Nießbrauchsver-
mächtnis, Wohnrechtsvermächtnis, Renten-
vermächtnis oder Vorkaufsrechtvermächt-
nis. Im Bereich der Vermächtnisse besteht 
dabei eine sehr wichtige Besonderheit: Der 
Erblasser ist berechtigt, in seinem Testa-
ment mehrere Personen (Definition eines 
bestimmbaren Personenkreises genügt) mit 
einem Vermächtnis in der Weise zu be-
denken, dass derjenige, der das Vermächtnis 
erhalten soll, durch einen Dritten bestimmt 
wird. Diese Fremdbestimmung ist eine 
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 Ausnahme vom Grundsatz der Höchstper-
sönlichkeit und nur für das Vermächtnis 
 vorgesehen. Es eröffnet, gerade wenn im 
Zeitpunkt der Testamentserrichtung der 
 geeignete Unternehmensnachfolger noch 
nicht feststeht, einen großen Gestaltungs-
spielraum. Der Erblasser kann mit dem 
 Vermächtnis genaue Auswahlkriterien vor-
geben, die ein Dritter nach seinem Tod aus-
übt.

Im Umfang der Vermächtnisse verringert 
sich der Nachlass, der auf die Erben verteilt 
wird. Der Vermächtnisnehmer kann gleich-
zeitig Erbe sein (Vorausvermächtnis), das ist 
jedoch nicht zwingend.

Durch die Teilungsanordnung wird vorge-
geben, wie die einzelnen Vermögensgegen-
stände des Nachlasses auf die Erben zu ver-
teilen sind. Zu Problemen kommt es, wenn 
die Zuordnung der einzelnen Vermögens-
gegenstände wertmäßig nicht mit den im 
Testament vorgegebenen Erbquoten über-
einstimmt. Derartige Differenzen können sich 
ergeben, weil sich der Wert eines Gegen-
stands verändert hat oder vom Erblasser nur 
geschätzt werden konnte (z. B. bei Unter-
nehmensbewertungen). In solchen Fällen 
entstehen Ausgleichsansprüche unter den 
Erben, die die Liquidität des Unternehmens 
oder der Erben belasten und gleichzeitig 
 ertragsteuerlich zu steuerpflichtigen Ver-
äußerungsvorgängen führen, wenn diese 
Mittel nicht aus dem Nachlass gezahlt 
 werden können.

Vor- und Nacherbschaft,  
Ersatzerbe

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann 
der Erblasser im Testament bestimmen, 
dass eine Person als Vorerbe eingesetzt wird 
und nach ihrem Versterben das Vermögen 
auf eine bestimmte dritte Person übergehen 
soll. Häufig wird beispielsweise in gemein-
schaftlichen Ehegattentestamenten der 
überlebende Ehegatte als Vorerbe einge-
setzt und die Kinder werden als Nacherben 
bestimmt. Die Verfügungsbefugnisse des 
Vorerben über die Erbmasse können durch 
den Erblasser unterschiedlich ausgestaltet 
sein. Vorteilhaft ist, dass der Schlusserbe 

bereits vom Erblasser bestimmt wird. Ent-
sprechende Regelungen können auch für 
Vermächtnisse getroffen werden.

Mit der Vor- und Nacherbschaft lassen sich 
noch weitere Vorteile erreichen. Die Vor- 
und Nacherbschaft kann etwa zum Aus-
schluss von Erb-/Pflichtteilsberechtigten 
des Vorerben genutzt werden. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, die Nacherbschaft 
nur unter einer Bedingung oder Befristung 
eintreten zu lassen (z. B. Wiederheirat des 
Erben, Erbe verstirbt kinderlos). Damit kann 
der Erblasser noch in die nächste Erbfolge 
über das zu vererbende Vermögen gestal-
tend eingreifen.

Aus erbschaftsteuerlicher Sicht bedürfen 
diese Regelungen einer genauen Über-
prüfung zur Vermeidung von doppelten 
Steuerbelastungen.

Daneben kann der Erblasser auch bestim-
men, dass bei Vorversterben eines oder 
mehrerer Erben bestimmte andere Personen 
Ersatzerben werden. Hierdurch kann z. B. 
vermieden werden, dass bei Versterben des 
als Nachfolger vorgesehenen Kindes dessen 
an der Führung des Unternehmens nicht 
 interessiertes Kind, sein Enkelkind, in die 
Nachfolge eintritt. Vielmehr kann für diesen 
Fall eine andere für die Führung des Unter-
nehmens geeignete Person als Ersatzerbe 
eingesetzt werden. Bei derartigen Gestal-
tungen ist besonderes Augenmerk auf die 
Einhaltung der erbrechtlichen Vorgaben 
 sowie die Einhaltung des Gesellschaftsver-
trags zu richten.

Erbvertrag

Alternativ zum Testament kann der Erb-
lasser mit seinen Erben einen Erbvertrag 
abschließen. Der Erbvertrag muss notariell 
beurkundet werden.

Der Vorteil eines Erbvertrags liegt in der 
Beteiligung der Erben. Zu seinem Abschluss 
sind die offene Kommunikation aller Fragen 
im Zusammenhang mit dem Nachlass und 
ihre Klärung zu Lebzeiten des Erblassers er-

forderlich. Das trägt zur Streitvermeidung 
unter den Erben bei, da sie im Vorfeld voll-
ständig informiert und in die Planung ein-
bezogen werden.

Durch den Erbvertrag sind alle Beteiligten – 
Erblasser und Erben – gebunden. Der Erb-
vertrag kann nur mit Zustimmung aller 
 geändert oder aufgehoben werden. Darin 
liegt auch ein Nachteil: Eine Anpassung an 
veränderte Umstände ist schwieriger als die 
Abfassung eines Testaments, da wiederum 
eine Einigung aller Beteiligten herbeigeführt 
werden muss. Außerdem fallen jeweils 
Notargebühren an.

Ein Erbvertrag bietet sich z. B. an, wenn die 
Unternehmensnachfolge und die Verteilung 
des Erbes zwischen dem Nachfolger und 
den übrigen Erben bereits zu Lebzeiten des 
Erblassers endgültig geregelt werden sollen. 
Häufig werden in dem Erbvertrag neben  
der Übertragung von Vermögen Erb- und 
Pflichtteilsverzichte geregelt.

Aufgrund der weitgehenden Bindung des 
Erblassers sollte die Überlegung eine Rolle 
spielen, ob eine Veränderung der Umstände –  
gerade auch tragische Zwischenfälle wie 
z. B. der vorzeitige Tod des Nachfolgers – zu 
ungewollten Ergebnissen führen kann oder 
ob diesen Umständen im Erbvertrag ange-
messen Rechnung getragen wurde. Diese 
Kontrollüberlegung gilt letztendlich aber für 
jede Regelung der Unternehmensnachfolge 
und des Vermögensübergangs.

Schenkungsvertrag

Der Schenkungsvertrag ist das Instrument, 
um das Vermögen bereits zu Lebzeiten des 
Erblassers zu übergeben (vorweggenommene 
Erbfolge). Auch eine Schenkung auf den 
 Todesfall ist zulässig. Da das Eigentum end-
gültig auf die Erben übergeht, sollte darauf 
geachtet werden, dass dem Erblasser und 
seinem Ehegatten ausreichende Mittel  
zur Bestreitung des Lebensunterhalts ver-
bleiben.
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Das Schenkungsversprechen (die Erklärung 
des Schenkers) muss notariell beurkundet 
werden. In Bezug auf die Schenkung  
kann der Formmangel allerdings durch die 
tatsächliche Bewirkung der versprochenen 
Leistung geheilt werden. Das gilt allerdings 
nicht, wenn der Gegenstand der Schenkung 
Vermögen umfasst, das nur mit Einschal-
tung eines Notars übertragen werden kann 
(z. B. Grundstücke, Geschäftsanteile einer 
GmbH). Für die Wirksamkeit einer Schen-
kung an die eigenen minderjährigen Kinder 
ist unter Umständen die Genehmigung eines 
vom Vormundschaftsgericht zu bestellen-
den Pflegers erforderlich.

Von besonderem Interesse ist in diesem 
Zusammenhang die Begründung einer ver-
mögensverwaltenden KG, bei der die Schen-
ker die Komplementäre und die Beschenk-
ten die Kommanditisten sind. Durch diese 
Vehikel lässt sich die vorweggenommene 
Erbfolge gestalten, ohne dass die Eltern – da 
ihnen kraft Gesetzes die Geschäftsführung 
der KG obliegt – ihren Einfluss auf die in der 
KG zusammengefassten Vermögenswerte 
(z. B. Grundstücke, Wertpapiere) verlieren, 
auch wenn bereits erhebliche Vermögens-
werte auf die Kinder übertragen werden.

Güterrechtsverein-
barungen und Pflichtteils-
verzichte

Die Regelung der Unternehmensnachfolge 
und des Vermögensübergangs sollte von  
der Überlegung begleitet werden, möglichst 
 geringe Ausgleichsansprüche im Verhältnis 
des Unternehmensnachfolgers zu den übri-
gen Erben entstehen zu lassen. Derartige 
Ansprüche belasten die Liquidität des 
 Unternehmens.

Durch eine Güterrechtsvereinbarung (Ehe-
vertrag) können die Ehegatten zu Lebzeiten 
Regelungen für eventuelle Zugewinnaus-
gleichsansprüche des überlebenden Ehe-
gatten bis hin zur Gütertrennung treffen. 
Denkbar sind z. B. Regelungen, die eine 
 besondere Bewertung von Unternehmens-

vermögen für die Berechnung des Zuge-
winnausgleichsanspruchs vorsehen. Möglich 
ist es auch – z. B. durch Beendigung des 
 gesetzlichen Güterstands und vorzeitigen 
Zugewinnausgleich –, bereits zu Lebzeiten 
beider Ehegatten einen Teil des Vermögens 
steuerfrei auf den weniger vermögenden 
Partner zu übertragen (Güterstandsschaukel). 
Dieser vorzeitige Ausgleich des Zugewinns 
setzt allerdings entsprechende Liquidität 
und eine Einigung zwischen den Ehegatten 
über die Teilhabe an künftigen Änderungen 
des Vermögens voraus. Für den Abschluss 
eines Ehevertrags ist die Einschaltung eines 
Notars erforderlich.

 

 Ohne die Güterstandsschaukel lösen 
 Vermögensübertragungen auf den Ehe-
gatten oder Lebenspartner von mehr als 
500.000 € innerhalb von zehn Jahren 
Schenkungsteuer aus.

Der Erblasser hat die Aufgabe, dafür zu 
 sorgen, dass die übrigen Erben seinen 
Wunsch am Fortbestand des Unternehmens 
anerkennen und zugunsten des Unter-
nehmensnachfolgers eventuell einen gerin-
geren Erbanteil akzeptieren. Das juristische 
Instrument für eine spätere Streitvermei-
dung unter den Erben ist die Fixierung eines 
Pflichtteilsverzichts. Dieser Verzicht muss 
notariell beurkundet werden.

Der Pflichtteilsverzicht sollte nur im Rahmen 
einer Gesamtlösung des Vermögensüber-
gangs eingesetzt werden. Ein vollständiger 
Verzicht auf den Pflichtteil hat zur Folge, 
dass der betroffene Erbe jeden Anspruch auf 
das Erbe verlieren kann, wenn ihm nicht 
durch eine letztwillige Verfügung oder durch 
einen Erbvertrag ein Anteil am zu vererben-
den Vermögen zugewandt wird. Dieser 
 Verlust aller Ansprüche könnte eine gütliche 
Einigung zwischen den Beteiligten verhin-
dern, da der Verzicht aus Sicht des Betroffe-
nen hart und ungerecht erscheinen kann.  
In der Praxis werden deshalb Pflichtteils-
verzichte in vielen Fällen mit Schenkungen 
verbunden oder im Rahmen von Erbverträgen 
verwendet, in denen für alle Beteiligten bin-
dend eine Zuwendung von Vermögen vorge-
sehen ist. Ausgleichsleistungen in Zusam-
menhang mit Pflichtteilsverzichten können 

nach aktueller Rechtsprechung steuerlich 
ungünstig wirken. Entsprechende Gestal-
tungen sind daher immer auch steuerlich zu 
würdigen, um nachteilige Folgen zu ver-
meiden.

Sicherungskonzepte

Wichtiges Element der Nachfolgeplanung 
und zentraler Bestandteil der Gestaltungs-
überlegungen ist die Sicherstellung der Durch-
führung des vorgesehenen Konzepts. In der 
Gestaltungspraxis haben sich unterschied-
liche Sicherungsinstrumente für verschiedene 
Nachfolgekonstellationen herausgebildet.

Rückfall- und  
Vinkulierungsklauseln

Bei lange vor dem Erbfall durchgeführter vor-
weggenommener Erbfolge besteht ein hohes 
Bedürfnis danach, auf unvorhergesehene 
Ereignisse aufseiten des Übertragenden 
oder des Übernehmenden flexibel reagieren 
zu können. Zwar stellt auch das Gesetz 
 gewisse Korrekturmöglichkeiten wie die 
Rückforderung wegen Bedürftigkeit oder 
Widerruf wegen groben Undanks zur Ver-
fügung, jedoch sind diese gesetzlichen 
 Rückforderungsrechte auf bestimmte, eng 
umrissene Sachverhalte beschränkt.

Die Vertragspraxis behilft sich deshalb mit 
vertraglichen Rückfallklauseln. Eine Rück-
fallklausel führt grundsätzlich zur Rückab-
wicklung des Vertrags. Typische Rückfalltat-
bestände sind etwa die Veräußerung oder 
Belastung des übertragenen Vermögens 
durch den Übernehmenden, Insolvenz, 
 wesentliche Vermögensverschlechterung oder 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das 
Vermögen des Übernehmers vor Versterben 
des Übertragenden. Darüber hinaus kann 
ein Rückfall vorgesehen werden, wenn der 
Übernehmende Mitglied einer Sekte wird, 
eine Straftat mit einem bestimmten Straf-
maß begeht oder eine vom Übertragenden 
verlangte berufliche Qualifikation nicht 
 erlangt. Im Bereich der Unternehmensnach-
folge ist dabei vor dem Hintergrund des sehr 
hohen Verschonungsabschlags von bis zu 
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100 % des Verkehrswerts des Unter-
nehmens zusätzlich an eine Rückfallklausel 
für den Fall des (teilweisen) Wegfalls des Ver-
schonungsabschlags zu denken. Die Rück-
fallklausel kann etwa an eine bestimmte 
Höhe der Schenkungsteuer gekoppelt werden.

Häufig werden Rückfallklauseln zu soge-
nannten Rückforderungsrechten weiterent-
wickelt. Bei diesen steht es im Ermessen des 
Übertragenden, ob er die Rückübertragung 
verlangen will oder nicht. Bei der Gestaltung 
derartiger Klauseln ist zwingend eine 
 genaue Überprüfung der einkommen- und 
erbschaftsteuerlichen Einordnung dieser 
Klauseln erforderlich. Normalerweise wird 
im Rahmen der Nachfolgeregelung davon 
ausgegangen, dass das Vermögen und die 
hieraus resultierenden Erträge dem Über-
nehmer des Vermögens zuzurechnen sind. 
Die Finanzverwaltung könnte jedoch auf-
grund des Rückforderungsrechts des Über-
tragenden unterstellen, dass wirtschaftlich 
tatsächlich keine Vermögensübertragung 
stattfand, und würde das Vermögen und die 
Erträge steuerlich unverändert dem Über-
tragenden zurechnen. Die steuerlich ange-
strebten Ziele einer Nachfolgekonstruktion 
sind dadurch gefährdet. Für den Über-
tragenden besteht das finanzielle Risiko, 
dass Steuerzahlungen zu leisten sind, ohne 
dass tatsächlich noch Einkünfte erzielt 
 werden.

Während Rückfallklauseln bei der vorweg-
genommenen Erbfolge eingesetzt werden, 
dienen Vinkulierungsklauseln der Durch-
setzung des Erblasserwillens auch über 
 seinen Tod hinaus. Insbesondere bei Kapi-
talgesellschaften kann die Übertragung von 
Geschäftsanteilen bzw. Aktien an die Zu-
stimmung der Gesellschaft gebunden wer-
den. So kann beispielsweise das Eindringen 
von Familienfremden in den Gesellschafter-
kreis einer Familiengesellschaft verhindert 
werden.

Testamentsvollstrecker

Eines der wichtigsten Sicherungsinstrumente 
für die Durchsetzung von Nachfolgerege-
lungen ist die Anordnung einer Testaments-
vollstreckung. Die Testamentsvollstreckung 

wird einseitig durch den Erblasser im Testa-
ment oder Erbvertrag angeordnet. Dem 
 Testamentsvollstrecker obliegt nach Maß-
gabe der Bestimmungen des Testaments die 
Ausführung der letztwilligen Verfügungen 
des Erblassers. Er hat den Nachlass bis zur 
Auseinandersetzung des Nachlasses unter 
den Erben zu verwalten. So weit die Rechte 
des Testamentsvollstreckers gehen, sind 
diejenigen der Erben ausgeschlossen.

Eine Testamentsvollstreckung hat die folgen-
den Vorteile:

  Sie stellt den Erben für die geordnete 
 Verteilung des Nachlasses einen Schieds-
richter zur Seite.

  Es wird sichergestellt, dass die testamen-
tarischen Anordnungen auch tatsächlich 
durchgeführt werden.

  Die Verfügung über den Nachlass wird 
vereinfacht.

  Unerfahrene Erben werden geschützt.
  Privatgläubiger des Erben können leichter 

vom Zugriff auf den Nachlass ausge-
schlossen werden.

Wenn der Unternehmensnachfolger noch  
zu jung ist, kann der Erblasser bis zum 
 Abschluss der Ausbildung oder bis zum 
 Erreichen eines bestimmten Alters des Er-
ben die Verwaltung des Nachlasses einem 
Fachmann übertragen, ohne dem Erben  
das Erbe zu entziehen (Dauertestaments-
vollstreckung). Diese Dauertestamentsvoll-
streckung ist grundsätzlich auf 30 Jahre 
 beschränkt, kann jedoch im Extremfall für 
die Zeit bis zum Tod des Erben oder des 
 Testamentsvollstreckers angeordnet werden. 
Sie führt in diesem Fall dazu, dass der Erbe 
auf Lebenszeit von jeder Einflussnahme auf 
das Unternehmen ausgeschlossen wird. Das 
kann zunächst – sofern kein geeigneter 
 Unternehmensnachfolger in Sicht ist – im 
Interesse des Unternehmens oder des 
 Unternehmers sein. Allerdings werden Pro-
bleme im Hinblick auf die Unternehmens-
nachfolge nur aufgeschoben und stellen sich 
später erneut, aber in verschärfter Form. 
Eine Dauertestamentsvollstreckung sollte 
daher als eine Übergangslösung angesehen 
werden und den Erblasser nicht von seiner 
Aufgabe entbinden, die Frage „Was kommt 
danach?“ zu beantworten.

Eine gute Testamentsvollstreckung hängt 
von der Auswahl des richtigen Testaments-
vollstreckers ab. Sie ist zeitaufwendig und 
muss, damit sie professionell betrieben 
 werden kann, entsprechend vergütet werden.

Beirat oder Aufsichtsrat

Ein ausscheidender Gesellschafter kann 
 unternehmerischen Einfluss in seiner Gesell-
schaft auch über sein Ausscheiden hinaus 
dadurch sichern, indem er Kontrollgremien 
in der Gesellschaft besetzt. Für die Aktien-
gesellschaft ist die Existenz eines Aufsichts-
rats ohnehin obligatorisch. Entsprechende 
Gremien, häufig als Beiräte bezeichnet, 
 können aber auch bei Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung oder Personengesell-
schaften eingerichtet werden. Die Regelun-
gen für freiwillige Aufsichtsräte bzw. Beiräte 
sind in den Gesellschaftsvertrag aufzu-
nehmen. Auch über den Tod des Erblassers 
hinaus kann dessen unternehmerischer Wille 
mittels derartiger Kontrollgremien unter-
stützt werden. Das ist etwa dadurch mög-
lich, dass einzelnen Gesellschaftern bzw. 
Gesellschaftergruppen das Recht zur Ent-
sendung von Mitgliedern des Gremiums 
 gesellschaftsvertraglich zugestanden wird. 
Auch können generelle Anforderungen an 
die Befähigungen oder die Ausbildung der 
Beiratsmitglieder gestellt werden.

Mit den Regelungen zur Einrichtung und 
 Zusammensetzung des Aufsichtsrats bzw. 
Beirats sollten von vornherein auch dessen 
Befugnisse und Rechte festgelegt werden. 
Üblich ist, einen Katalog zustimmungs-
pflichtiger Geschäfte der Geschäftsführung 
festzulegen. Grundlagengeschäfte, z. B. der 
Erwerb von Tochtergesellschaften oder die 
Eingehung größerer Kredite, können dann 
nur noch mit Gremienzustimmung vorge-
nommen werden. Des Weiteren bietet es 
sich an, dem Gremium Bestellung, Ein-
stellung, Abberufung und Kündigung des 
Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführer 
zu übertragen.
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Steuerliche Problemfelder der Vermögensnachfolge

Wenn auch im Rahmen der Nachfolge im 
Familienunternehmen die Reduzierung der 
Steuerbelastung nur ein nachgeordnetes Ziel 
darstellen sollte, ist sie dennoch von erheb-
licher Bedeutung. Bei vernachlässigter Be-
rücksichtigung des steuerlichen Umfelds 
drohen dem Unternehmensnachfolger (und 
damit dem Unternehmen) unter Umständen 
erhebliche Belastungen durch Erbschaft- und 
Schenkungsteuer und/oder Ertragsteuern.

Ertragsteuern

Die ertragsteuerlichen Folgen betreffen im 
Wesentlichen die Einkommensteuer und  
die Gewerbesteuer. Zu diesem Komplex sind 
insbesondere folgende Fragestellungen von 
Bedeutung:

  Ist die Erbauseinandersetzung bzw. die 
Übertragung zu Lebzeiten ohne Realisie-
rung von stillen Reserven möglich (Buch-
wertfortführung)?

  Ist der Übergeber auch unter Berücksich-
tigung anfallender Steuern ausreichend 
finanziell versorgt?

  Können steuerliche Verlust- und Zins-
vorträge des Erblassers/Übergebers vom 
Erben/Übernehmer weiterhin genutzt 
werden? Wie sind Verlust- und Zinsvor-
träge der Gesellschaften zu behandeln, 
deren Anteile der Erblasser/Übergeber 
überträgt?

  Sind Schuldzinsen für Ausgleichszahlun-
gen im Rahmen der Unternehmensnach-
folge steuerlich abzugsfähig?

  Ist der Nießbrauch ein geeignetes Gestal-
tungsinstrument für die Unternehmens-
nachfolge?

Buchwertfortführung  
versus steuerpflichtige  
Gewinnrealisierung

Bei Vermögensübertragungen innerhalb der 
Familie sollte die Ertragsteuerneutralität der 
Vermögensnachfolge durch Buchwertfort-
führung angestrebt werden. Das ist grund-
sätzlich immer dann gegeben, wenn unent-
geltlich ein ganzer Betrieb, ein Teilbetrieb, 
ein Mitunternehmeranteil oder ein Privat-
vermögen übertragen wird. 

Bei Vermögensübergängen im Todesfall ist 
Unentgeltlichkeit in aller Regel sicherge-
stellt. Die Begleichung von Pflichtteils-, Ver-
mächtnis- oder Zugewinnausgleichsverbind-
lichkeiten schadet der Unentgeltlichkeit 
nicht. Zu beachten ist jedoch, dass es sich 
bei den Pflichtteils- und Zugewinnausgleichs-
verbindlichkeiten um Geldschulden handelt. 
Werden diese durch Hingabe steuerlich ver-
hafteter Vermögensgegenstände beglichen, 
kommt es insofern zu einem grundsätzlich 
steuerpflichtigen Veräußerungsvorgang.

Beispiel

Das Vermögen des Vaters besteht aus 
einem Einzelunternehmen mit einem 
Buchwert von 100.000 € und einem 
Verkehrswert von 1 Mio. € und einer 
Immobilie im Privatvermögen mit einem 
Wert von 500.000 € (Anschaffungs-
kosten 300.000 €). Der Vater hat sein 
einziges Kind als Alleinerben einge-
setzt. Die überlebende Ehefrau ist we-
der Erbin noch Vermächtnisnehmerin, 
macht aber ihren Zugewinnausgleichs-
anspruch in Höhe von 500.000 € gel-
tend. Mutter und Kind sind sich einig, 
dass dieser durch die Hingabe der Im-
mobilie beglichen werden soll. Da der 
Zugewinnausgleichsanspruch eine Geld-
schuld ist, stellt die Übertragung der 
Immobilie aus Sicht des Kindes eine 
steuerpflichtige Veräußerung dar, wenn 
die Anschaffung durch den Vater noch 
nicht mehr als zehn Jahre zurückliegt. 
Die stillen Reserven in Höhe von 
200.000 € sind in diesem Fall zu be-
steuern. Hätte der Vater der Ehefrau die 
Immobilie dagegen durch Vermächtnis 
zugewandt und hätte diese keinen 
 Zugewinnausgleichsanspruch geltend 
gemacht, wäre eine Aufdeckung stiller 
Reserven ausgeschlossen gewesen.

Bei der Vermögensübertragung im Wege 
einer vorweggenommenen Erbfolge ist die 
Übertragung dann unentgeltlich, soweit keine 
privaten Verbindlichkeiten des Übergebers 
übernommen werden und soweit keine 
 Ausgleichs- oder Abstandszahlungen bzw. 
Gleichstellungsgelder vereinbart werden. 

Ein Verkauf an Dritte führt dagegen in der 
Regel zu einer Realisierung der eventuell 
vorhandenen stillen Reserven. Das ist bei-
spielsweise dann denkbar, wenn die Erben 
die unternehmerische Betätigung nicht 
 fortsetzen wollen. In diesen Fällen werden 
Leistung und Gegenleistung nach kauf-
männischen Gesichtspunkten gegeneinan-
der abgewogen. Der Übernehmer hat 
 Anschaffungskosten, der Übergeber erzielt 
ggf. einen einkommensteuerpflichtigen Ver-
äußerungsgewinn. 

Aber auch wenn das Unternehmen in der 
Familie verbleiben soll, kann die Gewinn-
realisierung zur Erreichung einer sach- und 
personengerechten Aufteilung des Unter-
nehmensvermögens unter Umständen un-
vermeidbar sein. Kann beispielsweise die 
angestrebte gerechte Aufteilung nicht ohne 
Gleichstellungsgelder erreicht werden, kommt 
es zumindest teilweise zu entgeltlichen 
Übertragungen. Aber auch wenn ein oder 
mehrere Miterben im Rahmen der Erbaus-
einandersetzung entgeltlich, d. h. gegen Ab-
findung, aus dem Unternehmen ausscheiden, 
kann die Buchwertverknüpfung nicht mehr 
aufrechterhalten werden, sodass zumindest 
anteilig stille Reserven zu versteuern sind. 
Ob solche Ausgleichszahlungen notwendig 
sind, hängt vor allem von den außersteuer-
lichen Zielsetzungen bei einer Unterneh-
mensnachfolge, von der Anzahl der Familien-
angehörigen, der Zahl der hiervon in Be-
tracht kommenden (Unternehmens-)Nach-
folger und von der Art (Betriebsvermögen/
Privatvermögen) und der Zusammensetzung 
des aufzuteilenden Vermögens ab. 

Beispiel

Der Vater führt ein Einzelunternehmen 
mit einem Buchwert von 100.000 € und 
einem Verkehrswert von 1 Mio. €. Im 
Rahmen der vorweggenommenen Erb-
folge soll das Unternehmen auf den 
Sohn übertragen werden. Dabei legt der 
Vater fest, dass als Ausgleich ein 
Gleichstellungsgeld von 250.000 € an 
die Tochter und eine Abstandszahlung 
in Höhe von 50.000 € an den Vater zu 
leisten ist. Insoweit liegt keine unent-
geltliche Übertragung vor. Der steuer-
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pflichtige Veräußerungsgewinn im Fall 
eines teilentgeltlichen Vorgangs des 
Vaters berechnet sich nach der so-
genannten Einheitstheorie folgender-
maßen:

Veräußerungspreis/Entgelt 300.000 €
abzgl. vollständigem 
Buchwert 100.000 €
= steuerpflichtiger
Veräußerungsgewinn 200.000 €

Der Sohn führt das Unternehmen  
dann nicht mit einem Buchwert von 
100.000 € fort, sondern stockt diesen 
um 200.000 € auf 300.000 € auf. 

Dabei gewährt das Gesetz für die Versteue-
rung der sich über eine Vielzahl von Jahren 
unternehmerischer Betätigung aufgebauten 
stillen Reserven unter bestimmten Bedin-
gungen Steuererleichterungen in Form eines 
Freibetrags und einer Tarifermäßigung.

Eine Aufdeckung stiller Reserven droht 
schließlich immer dann, wenn Betriebsver-
mögen durch die Vermögensnachfolge zu 
Privatvermögen wird – beispielsweise weil 
Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsver-
mögen entnommen werden, um diese auf 
einen anderen Nachfolger zu übertragen. 
Diese Problematik wird bei Wirtschafts-
gütern, die – ohne im Eigentum einer Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft zu stehen – 
steuerlich als Betriebsvermögen behandelt 
werden, häufig übersehen. Solche steuerlich 
verhafteten Vermögensgegenstände werden 
oft nicht als Teile des steuerlichen Betriebs-
vermögens wahrgenommen. Werden diese 
dann im Rahmen einer Vermögensüber-
tragung zu Privatvermögen, handelt es sich 
um Entnahmen, die eine Steuerbelastung 
auslösen können.

Beispiel

Der Vater schenkt seinem Sohn einen 
Anteil an seiner Kommanditgesellschaft. 
Gleichzeitig wird der Tochter eine 
 Immobilie mit dem Verwaltungsgebäude 
der Kommanditgesellschaft vom Vater

übertragen. Zwar gehörte die Immobilie 
zum Vermögen des Vaters und nicht zu 
dem der Gesellschaft; aufgrund der 
Überlassung an die Gesellschaft zur 
Nutzung als Verwaltungsgebäude 
 handelt es sich jedoch um steuerliches 
Sonderbetriebsvermögen. Bei der Toch-
ter gehört die Immobilie dagegen zum 
Privatvermögen, da diese nicht am 
 Unternehmen beteiligt ist.

Das Herauslösen des Grundstücks aus 
dem steuerlichen Sonderbetriebsver-
mögen kann einen steuerpflichtigen 
Entnahmegewinn auslösen.

  Bei der Verteilung von Vermögen unter 
verschiedenen Nachfolgern sollte versucht 
werden, die Ertragsteuerbelastung durch 
genau geplante Vereinbarungen möglichst 
gering zu halten!

Finanzielle Versorgung  
des Vorgängers

Im Rahmen der Regelung der Unternehmens-
nachfolge ist die Versorgung des bisherigen 
Unternehmers (Übergeber) und seiner 
 Familie in vielen Fällen von entscheidender 
Bedeutung. Eine Möglichkeit der Versorgung 
stellt die Übergabe des Vermögens gegen 
regelmäßig wiederkehrende Zahlungen (Ver- 
sorgungsleistungen) des Übernehmers an 
den Übergeber dar, wobei die Zahlungen in 
der Praxis normalerweise auf die Lebenszeit 
des Übergebers erfolgen. Trotz der Zahlun-
gen an den Übergeber kann Unentgeltlich-
keit vorliegen und es entsteht in der Regel 
kein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn, 
was ein wichtiges Ziel bei der Planung der 
Versorgung sein sollte. Versorgungsleistungen 
können unter den im Folgenden genannten 
Voraussetzungen vom Übernehmer in vollem 
Umfang als Sonderausgaben abgezogen 
werden, der Übergeber hat die Versorgungs-
leistungen im Gegenzug in voller Höhe als 
steuerpflichtige Einnahmen zu behandeln 
(Korrespondenzprinzip). Aufgrund des oft-
mals niedrigeren Einkommens der älteren 
Generation können auf diese Weise positive 
Progressionseffekte erzielt und die Gesamt-
steuerlast kann vermindert werden. Regel-

mäßig gilt es deshalb, im Rahmen der Nach-
folgegestaltung den Sonderausgabenabzug 
der Versorgungsleistungen sicherzustellen.

Der Sonderausgabenabzug von Versorgungs-
leistungen, die der Übernehmer an den 
Übergeber zahlt, ist auf Vermögensübertra-
gungen im betrieblichen Bereich beschränkt. 
Danach sind nur Versorgungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Übertragung eines

  Anteils an einer Mitunternehmerschaft, 
die Gewinneinkünfte erzielt (Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, gewerblichen 
Unternehmen, selbstständiger Arbeit),

  Betriebs oder Teilbetriebs,
  mindestens 50 % betragenden Anteils an 

einer GmbH, wenn der Übergeber als Ge-
schäftsführer tätig war, die Organstellung 
mit der Übertragung aufgibt und der 
Übernehmer diese Tätigkeit übernimmt,

als Sonderausgaben abzugsfähig.

Damit die an den Übergeber des Betriebsver-
mögens geleisteten Zahlungen steuerrecht-
lich als Versorgungsleistungen anerkannt 
werden, ist außerdem zu beachten, dass die 
folgenden zwei Fälle vermieden werden:

  Der Kapital- oder Barwert der wieder-
kehrenden Zahlungen ist mehr als doppelt 
so hoch wie der Wert des übertragenen 
Vermögens à steuerlich ggf. unbeacht-
liche Unterhaltsleistungen;

  Leistungen auf bestimmte Zeit oder auf 
eine Mindest- oder Höchstzeit à die Ver-
mögensübertragung wird steuerlich als 
(teil-)entgeltlich behandelt, sodass stille 
Reserven steuerpflichtig aufzudecken sind.

Außerdem sind folgende Voraussetzungen 
zu erfüllen:

  Die Leistungen sind auf die Lebenszeit 
des Übergebers vereinbart.

  Es muss eine existenzsichernde und 
 ertragbringende Wirtschaftseinheit über- 
tragen werden. Eine solche gilt als vor-
handen, wenn sie die Existenz der überge-
benden Generation zumindest teilweise, 
d. h. wesentlich, gesichert hat und dem 
Übernehmer zur Fortsetzung des Wirt-
schaftens überlassen wird. Außerdem 
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müssen die Erträge der übertragenen 
Wirtschaftseinheit ausreichen, um die 
Versorgungsleistungen an den Übergeber 
zu erbringen. Reichen die Nettoerträge 
des übertragenen Vermögens hierfür 
nicht aus, entfällt der Sonderausgaben-
abzug; stattdessen kommt eine steuer-
pflichtige Veräußerungsrente in Betracht. 
Keine existenzsichernde Wirtschaftsein-
heit liegt vor, wenn sich der Übergeber 
mittels eines Nießbrauchs die gesamten 
Erträge vorbehalten hat.

  Die Leistungen müssen ihren Rechts-
grund in einer vorweggenommenen Erb-
folge oder in einer letztwilligen Verfügung 
(z. B. in einem Vermächtnis) haben.

  Der Empfänger der Versorgungsleistungen 
muss zum Generationennachfolgeverbund 
gehören, d. h. der Erblasser/Schenker selbst 
oder eine dem Erblasser/Schenker gegen-
über pflichtteilsberechtigte Person sein.

Vererblichkeit bzw. Übertragung 
des Verlust- und Zinsvortrags

Verlustvortrag

Ein Erbe kann einen vom Erblasser nicht aus-
genutzten Verlustvortrag nicht zur Minde-
rung seiner eigenen Einkommensteuer gel-
tend machen. Etwas anderes gilt jedoch für 
verrechenbare Verluste eines Kommanditis-
ten gemäß § 15a EStG. Diese können vom 
Übernehmer des KG-Anteils genutzt werden, 
wenn dem eine Übertragung von Todes 
 wegen oder ein voll unentgeltliches Rechts-
geschäft unter Lebenden vorangeht, also der 
Anspruch am Gewinn der Kommanditgesell-
schaft tatsächlich mitübertragen worden ist. 

Ein gewerbesteuerlicher Verlustvortrag eines 
Einzelunternehmens geht im Erbfall oder bei 
sonstiger Übertragung in voller Höhe unter. 
Der gewerbesteuerliche Verlustvortrag einer 
Personengesellschaft ist nach dem Erbfall 
oder einer anderen Übertragung ebenfalls 
nicht mehr nutzbar, soweit ein Gesellschafter-
wechsel stattgefunden hat.

Bei der Übertragung von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft (AG, GmbH) gelten im 
Fall eventuell vorhandener gewerbesteuer-
licher und körperschaftsteuerlicher Verlust-

vorträge der Kapitalgesellschaft komplizierte 
Sonderregelungen, wenn im Rahmen der 
(auch nur geringfügig) entgeltlichen vor-
weggenommenen Erbfolge oder der entgelt-
lichen Erbauseinandersetzung mehr als 25 % 
der Anteile an einen Erwerber oder eine 
 Erwerbergruppe übertragen werden. Ob 
und inwieweit ein Verlustuntergang droht, 
ist im Einzelfall zu untersuchen. Anteils-
erwerbe einer natürlichen Person infolge 
 eines Erbfalls, einer unentgeltlichen Erb aus-
einandersetzung und einer unentgeltlichen 
vorweggenommenen Erbfolge sind hingegen 
keine Übertragungen, die zu einem Unter-
gang der Verlustvorträge der Kapitalgesell-
schaft führen.

Zinsvortrag

Sofern die Zinsschranke anwendbar und 
durch den nicht erfolgten Abzug von Zins-
aufwendungen ein Zinsvortrag entstanden 
ist, geht dieser Zinsvortrag im Erbfall bzw. 
bei Übertragung von Anteilen korrespondie-
rend zur Anwendung beim steuerlichen Ver-
lustvortrag anteilig bzw. vollständig unter.

Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen

Schuldzinsen für die übernommenen be-
trieblichen Schulden bleiben im bisherigen 

Umfang abzugsfähige Betriebsausgaben. Er-
folgte die Vermögensübergabe zumindest 
teilweise entgeltlich, sind die hieraus re-
sultierenden Finanzierungskosten ebenfalls 
grundsätzlich als Betriebsausgaben abzieh-
bar, wenn und soweit sie im Zusammenhang 
mit der Übertragung des Betriebsvermögens 
stehen.

Muss ein Miterbe eine Abfindung (z. B. 
Gleichstellungsgeld, Ausgleichszahlung bei 
Erbteilung) leisten, liegt insoweit ein An-
schaffungs- und Veräußerungsgeschäft vor. 
Schuldzinsen für Kredite zur Finanzierung 
dieser Abfindung sind als Betriebsausgaben 
abzugsfähig.

Steuerlich nicht abzugsfähig sind dagegen 
Aufwendungen zur Finanzierung von Pflicht-
teils-, Vermächtnis- und Zugewinnaus-
gleichsverbindlichkeiten.

Nießbrauch als Gestaltungs-
instrument für die Unternehmens-
nachfolge

Im Rahmen der Vermögensnachfolge kann 
auch das Instrument des Nießbrauchs 
 genutzt werden. Grundsätzlich können ver-
schiedene Formen des Nießbrauchs unter-
schieden werden (siehe Abbildung).

Nießbrauch

Vorbehaltsnießbrauch Zuwendungsnießbrauch

Aufgrund letztwilliger 
Verfügung des Erblassers 

müssen der oder die  
Erben einem Dritten einen 

Nießbrauch an einem 
Nachlassgegenstand 

einräumen.
(Vermächtnisnießbrauch)

Der bisherige Eigentümer 
überträgt Eigentum, 
behält sich aber ein 
teilweises oder das 

gesamte Nutzungsrecht 
vor.

Eigentümer bestellt den 
Nießbrauch zugunsten 

eines Dritten.
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In der Praxis ist der Vorbehaltsnießbrauch 
am häufigsten anzutreffen. Der Nießbrauch 
kann grundsätzlich an vermieteten Immo-
bilien und Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
aber auch an anderen Unternehmensformen 
vorbehalten werden. Bei der Übertragung 
von steuerverhaftetem Vermögen (z. B. Be-
trieben oder Anteilen an Personengesell-
schaften) unter Nießbrauchsvorbehalt ist 
bei der Gestaltung darauf zu achten, dass 
eine steuerpflichtige Realisierung stiller 
 Reserven vermieden wird. Ertragsteuerliche 
Relevanz besitzt darüber hinaus regelmäßig 
die Frage, wem und ggf. in  welchem Um-
fang die Einkünfte steuerlich zugerechnet 
werden. Diese Problematik ist regelmäßig 
komplex und sollte daher im Vorfeld genau 
untersucht werden.

Erbschaft- und  
Schenkungsteuer

Grundlegende Regelungen der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer

Der Erbschaft- und Schenkungsteuer unter-
liegen sowohl der Erwerb von Todes wegen 
als auch die Schenkung unter Lebenden.  
Zu versteuern ist grundsätzlich der gesamte 
Vermögensanfall, wenn Übertragende und/
oder Empfänger in Deutschland ansässig 
sind – unabhängig davon, ob es sich um in- 
oder ausländisches Vermögen handelt. Sind 
dagegen alle Beteiligten im Ausland an-
sässig, kann es in Deutschland nur dann  
zur Steuerpflicht kommen, wenn Inlands-
vermögen übertragen wird (vgl. zur be-
schränkten Steuerpflicht S. 27).

Die letztendliche Höhe der Steuerbelastung 
ist dabei neben dem Wert des übertragenen 
Vermögens insbesondere von der Steuer-
klasse des Empfängers abhängig:

Das übertragene Vermögen geht dabei nicht 
in voller Höhe in die Besteuerung ein, da zu-
nächst verschiedene persönliche und sach-
liche Freibeträge berücksichtigt werden:

  Allgemeiner Freibetrag in Abhängigkeit 
vom Verwandtschaftsverhältnis:

  Ehegatten und eingetragene  
Lebenspartner 500.000 €

  Kinder und Enkel, wenn  
die Kinder verstorben sind 400.000 €

 Enkel 200.000 €
 Sonstige der Steuerklasse I 100.000 €
 Steuerklassen II und III 20.000 €
  im Fall des Erwerbs von Todes wegen be-

steht ein Versorgungsfreibetrag (256.000 € 
für Ehegatten und für Kinder in Abhängig-
keit ihres Alters 10.300 € bis 52.000 €);

  eine Steuerbefreiung bei Personen der 
Steuerklasse I für Hausrat bis zu einem 
Wert von 41.000 € sowie andere beweg-
liche Gegenstände bis zu 12.000 €;

  eine Steuerbefreiung bei Personen der 
Steuerklassen II und III für Hausrat und 
bewegliche Gegenstände bis zu insge-
samt 12.000 €;

  spezielle Verschonungen für Grund-
vermögen und Betriebsvermögen (vgl.  
S. 22 ff.).

Der Steuersatz, der auf den steuerpflichti-
gen Erwerb anzuwenden ist, ist zum einen 
vom Verwandtschaftsgrad zwischen Erblas-
ser bzw. Schenker und Erwerber und zum 
anderen von der Höhe des steuerpflichtigen 
Erwerbs abhängig:
 

Mehrere innerhalb von zehn Jahren von der-
selben Person erhaltene Schenkungen oder 
Erbschaften werden (mit ihren früheren 
Werten) zusammengerechnet, sodass es  
zu Progressionseffekten beim Steuersatz 
kommen kann. Innerhalb des 10-Jahres-
Zeitraums können Freibeträge außerdem 
nur einmal genutzt werden.

Steuerschuldner ist der Erwerber und in 
 Fällen der Schenkung unter Lebenden auch 
der Schenker. Zu beachten ist, dass eine 
Übernahme der Schenkungsteuer durch den 
Schenker wiederum eine schenkungsteuer-
pflichtige Zuwendung darstellt. Die Über-
nahme der Schenkungsteuer kann im Ergeb-
nis trotzdem günstig sein, da es bei einer 
einmaligen Belastung der übernommenen 
Steuer bleibt. Die zusätzlich übernommene 
Steuer unterliegt dann nicht mehr der Be-
steuerung.

Ermittlung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer

Gegenstand der Erbschaft- und Schenkung-
steuer ist der Vermögenserwerb im Zuge 
einer Erbfolge bzw. einer unter Lebenden 
vorgenommenen Schenkung. Die Steuer 

Steuerklasse Personengruppe

I   Ehegatte und eingetragener 
Lebenspartner

  Kinder und Stiefkinder
  Enkel
  bei Erwerben von Todes 

wegen auch Eltern und 
Großeltern

II   bei Schenkungen unter 
Lebenden die Eltern und 
Großeltern

  Geschwister
  Nichten und Neffen
  Stiefeltern
  Schwiegereltern und  

-kinder
  der geschiedene Ehegatte 

und der Lebenspartner  
einer aufgehobenen 
 Lebenspartnerschaft

III   alle übrigen Erwerber und  
die Zweckzuwendungen

Wert des steuer- 
pflichtigen  
Erwerbs bis inklusive 

Steuersätze in den 
Steuerklassen

. . .  € I II III

75.000 7 % 15 % 30 %

300.000 11 % 20 % 30 %

600.000 15 % 25 % 30 %

6.000.000 19 % 30 % 30 %

13.000.000 23 % 35 % 50 %

26.000.000 27 % 40 % 50 %

> 26.000.000 30 % 43 % 50 %
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 errechnet sich unter Anwendung des auf 
Seite 20 genannten Steuersatzes auf die 
 Bemessungsgrundlage. Diese wiederum er-
gibt sich unter Anwendung der speziellen 
Bewertungsvorschriften für das übertragene 
Vermögen und unter Berücksichtigung der 
genannten Freibeträge. 

Anders als bei der Einkommensteuer handelt 
es sich um einen echten Stufentarif, sodass 
ein Überschreiten einer Stufengrenze um 
einen geringfügigen Betrag zu einer über-
mäßigen Steuerbelastung führen würde. Um 
das zu vermeiden, sieht das Gesetz für diese 
Fälle einen Härteausgleich vor, der im Einzel-
fall die negativen Folgen des Stufentarifs 
ausgleichen kann.

Das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 
orientiert sich für die Bewertung grundsätz-
lich am Verkehrswert. Für die einzelnen Ver-
mögensgruppen richtet sich die Bewertung 
nach den folgenden Grundsätzen.

Grundvermögen

Der Wert des Grundvermögens richtet sich 
nach dem Verkehrswert. Die Ermittlung er-
folgt je nach Anwendungsfall nach einem 
der folgenden Verfahren:

  Die Bewertung unbebauter Grundstücke 
erfolgt anhand des aktuellen Bodenricht-
werts.

  Wohnungseigentum, Teileigentum sowie 
Ein- und Zweifamilienhäuser sind nach 
dem Vergleichswertverfahren zu bewer-
ten. Grundlage sind tatsächlich realisierte 
Kaufpreise von anderen Grundstücken 
vergleichbarer Lage, Nutzung, Boden-
beschaffenheit, Zuschnitt und sonstige 
Beschaffenheit.

  Größere Vermietungsgrundstücke, Ge-
schäftsgrundstücke sowie gemischt 
 genutzte Grundstücke, die sich mangels 
vergleichbarer Objekte nicht über den 
örtlichen Grundstücksmarkt bewerten 
lassen, werden nach dem Ertragswertver-
fahren bewertet. Neben dem Bodenwert 
ist dabei der nachhaltig erzielbare Ertrag 
maßgeblich.

  Hilfsweise findet für Immobilien, für die 
kein Vergleichswert oder Ertragswert vor- 
handen ist, das Sachwertverfahren An-
wendung. Grundlage hierfür ist der Boden-
wert zuzüglich des Gebäudesachwerts. 
Der Gebäudesachwert richtet sich nach 
den sogenannten gewöhnlichen Herstel-
lungskosten.

Besteht eine Beteiligung an Grundstücks-
gesellschaften, erfolgt die Bewertung des 
Grundstücks gleichermaßen nach dem Ver-
kehrswert, der entsprechend auf die Betei-
ligten an der Grundstücksgesellschaft auf-
geteilt wird.

Betriebsvermögen

Auch die Bewertung des Betriebsvermögens 
knüpft an den Verkehrswert an.

  So richtet sich der Wert von börsenno-
tierten Anteilen an Kapitalgesellschaften 
nach dem Börsenkurs.

  Für nicht börsennotierte Kapitalgesell-
schaften sowie Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften kommt unab-
hängig von der Rechtsform zur Ermittlung 
eines dem objektiven Marktpreis 
 möglichst nahekommenden Werts ein 
Vergleichswertverfahren zur Anwendung. 
Dieses stellt auf Verkäufe an fremde 
 Dritte innerhalb eines Jahres vor dem 
 Besteuerungszeitpunkt ab.

  Für mittelständische Unternehmen wird 
ein Vergleichswertverfahren in der Praxis 
selten möglich sein, da es keine regel-
mäßigen Anteilsveräußerungen gibt. In 
diesen Fällen ist das gesetzlich vorgege-
bene vereinfachte Ertragswertverfahren, 
soweit es nicht zu einem offensichtlich 
unzutreffenden Ergebnis führt, anzuwen-
den. Grundlage bildet der ungewichtete 
Durchschnitt der Betriebsergebnisse der 
vergangenen drei Jahre. Der anzuwen-
dende Kapitalisierungsfaktor ist seit dem 
Jahr 2016 auf 13,75 % festgeschrieben. 
Die Gesetzgebung hat auf die Niedrig-
zinsphase und die damit verbundenen 
überhöhten Werte bei der Bewertung von 
Betriebsvermögen und Unternehmen 

 reagiert, wobei das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren häufig trotzdem noch zu 
Überbewertungen führt. Auch zukünftig 
will das Bundesministerium der Finanzen 
den Kapitalisierungsfaktor an die aktuelle 
Wirtschaftslage anpassen. Nichtbetriebs-
notwendiges Vermögen sowie Betriebs-
vermögen, das innerhalb von zwei Jahren 
vor dem Bewertungsstichtag eingelegt 
wurde, ist gesondert zu bewerten und mit 
diesem Wert hinzuzurechnen. Bewertungs-
untergrenze stellt dabei jedoch immer  
ein Substanzwert dar, der sich aus den 
Verkehrswerten aller Aktiva abzüglich  
der Verkehrswerte der Passiva ableitet. 
Dieser Wert ist parallel zum Ertragswert 
immer auch zu ermitteln. Sind im Be-
triebsvermögen Anteile an anderen Un-
ternehmen enthalten, wird deren Wert 
gesondert ermittelt. Die analog den oben 
dargestellten Grundsätzen ermittelten 
Werte von Tochtergesellschaften sind dem 
Wert der Muttergesellschaft (anteilig) 
hinzuzurechnen.

  Alternativ kann eine im gewöhnlichen 
 Geschäftsverkehr anerkannte Bewertungs-
methode angewendet werden, beispiels-
weise das Discounted-Cashflow-Verfah-
ren oder die Multiplikatorenmethode.  
Zu beachten ist, dass damit jedoch zwar 
das Ergebnis des vereinfachten Ertrags-
wertverfahrens entkräftet werden kann, 
der oben erläuterte Substanzwert aber 
trotzdem nicht unterschritten werden darf.

Im Rahmen der Bewertung von Betriebsver-
mögen sind eine Analyse der Unternehmens-
situation und ein Vergleich der Bewertungs-
methoden erforderlich, um für den Einzelfall 
die günstigste Methode zu bestimmen. 

Sonstiges Vermögen

Sonstiges Vermögen wird grundsätzlich mit 
dem Verkehrswert bewertet.

Schulden

Schulden werden grundsätzlich mit dem 
Nominalwert der Verbindlichkeit angesetzt.
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Verschonung von Grundvermögen

Die Schenkung einer Wohnung zu eigenen 
Wohnzwecken (Familienheim) zu Lebzeiten 
an den Ehegatten ist steuerbefreit. Das gilt 
ebenso beim Erwerb von Todes wegen; 
 allerdings wird für die Steuerbefreiung  
hier vorausgesetzt, dass der Erwerber das 
Familienheim weitere zehn Jahre selbst für 
Wohnzwecke nutzt oder aus zwingenden 
Gründen an der Selbstnutzung verhindert 
ist. Objektiv zwingende Gründe liegen z. B. 
im Fall des Todes oder im Fall einer Pflege-
bedürftigkeit vor, die die Führung eines 
 eigenen Haushalts nicht mehr zulässt, nicht 
dagegen bei einer beruflichen Versetzung. 

Kinder können das Familienheim nur im 
 Erbfall und nur unter der Voraussetzung 
 einer vorherigen Selbstnutzung durch die 
Eltern (oder Verhinderung aus zwingenden 
Gründen) und einer anschließenden Selbst-
nutzung durch die Kinder über einen Zeit-
raum von zehn Jahren steuerfrei erwerben.  
Zu beachten ist, dass die Selbstnutzung 
 „unverzüglich“ zu erfolgen hat, sodass nach 
der Rechtsprechung eine längere Renovie-
rungsphase vor Bezug der Steuerbefreiung 
entgegenstehen kann. Es gilt außerdem  
die Beschränkung auf eine Wohnfläche von 
200 Quadratmetern. Wird diese Grenze 
überschritten, ist die Gesamtwohnfläche in 
einen begünstigten und einen nicht begüns-
tigten Teil aufzuteilen.

Vor diesem Hintergrund kann es für zukünftig 
erbende Kinder sinnvoll sein, verstärkt über 
die Selbstnutzung einer geerbten Immobilie 
nachzudenken, soweit das mit der persön-
lichen Lebensplanung vereinbar ist. Ein 
 Verstoß gegen die Selbstnutzungsfrist führt 
allerdings zu einem vollständigen, rück-
wirkenden Wiederaufleben der Steuer-
pflicht; es sei denn, der Erwerber ist aus 
zwingenden Gründen an der Selbstnutzung 
gehindert. 

Erfüllt ein Grundstück zum Übertragungs-
zeitpunkt nicht die vorgenannten Voraus-
setzungen für eine Steuerfreiheit und wird 
im Privatvermögen gehalten, ist ein Bewer-
tungsabschlag von 10 % möglich, wenn die 
Immobilie zu Wohnzwecken vermietet ist.

Betriebsvermögensbegünstigung

Die unentgeltliche Übertragung von Betriebs-
vermögen wird begünstigt, indem 85 % 
 (Regelverschonung) oder sogar 100 % 
 (Optionsverschonung) des übertragenen 
begünstigten Betriebsvermögens steuerfrei 
bleiben. Sogenanntes Verwaltungsvermögen 
wird voll besteuert.

Begünstigtes Vermögen

Um eine Verschonung zu erhalten, muss  
im ersten Schritt begünstigungsfähiges Ver-
mögen vorliegen:

  Land- und forstwirtschaftliche Betriebe
  Gewerbebetriebe, Mitunternehmeranteile, 

Anteil eines persönlich haftenden Gesell-
schafters an einer KGaA

  Anteile an Kapitalgesellschaften von mehr 
als 25 % (allein oder gemeinsam mit an-
deren im Rahmen einer Poolvereinbarung)

Besonderheiten können sich bei betrieb-
lichem Vermögen, das außerhalb der Euro-
päischen Union (EU) belegen ist (sowie da-
zugehörigen Beteiligungen in und außerhalb 
der EU), ergeben. Hier ist je nach vorzu-
findender Struktur begünstigungsfähiges 
Vermögen gegeben – oder eben nicht!

Nicht das ganze begünstigungsfähige Ver-
mögen unterliegt der Verschonung; vielmehr 
ist aus diesem das tatsächlich begünstigte 
Vermögen abzuleiten.

Dazu ist das Verwaltungsvermögen zu iden-
tifizieren:

  An Dritte vermietete Grundstücke, wobei 
hier Sonderregelungen u. a. für Fälle der 
Betriebsaufspaltung, Betriebsverpachtung, 
des Sonderbetriebsvermögens und bei so- 
genannten Wohnungsunternehmen gelten.

  Wertpapiere (auch Anteile an Kapitalge-
sellschaften bis 25 %) und vergleichbare 
Forderungen (z. B. Pfandbriefe, Geld-
markt- oder Festgeldfonds).

  Zahlungsmittel, Sichteinlagen, Bankgut-
haben und sonstige Forderungen, soweit 
diese die Schulden (Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen) überschreiten (Finanz-

mittel). Bei nicht nur vermögensverwal-
tend tätigen Unternehmen gilt ein Betrag 
in Höhe von 15 % des gemeinen Werts 
des begünstigungsfähigen Vermögens 
nicht als Verwaltungsvermögen. Finanz-
mittel bis zu dieser Grenze unterliegen 
daher ebenfalls der Begünstigung. Immer 
zum Verwaltungsvermögen zählen dagegen 
Finanzmittel, die innerhalb von zwei Jahren 
vor der Übertragung eingelegt wurden 
und die im gleichen Zeitraum entnomme-
nen Finanzmittel überschreiten.

  Kunstgegenstände, Edelsteine, Münzen etc.
  Luxusgegenstände wie Yachten, Segel-

flugzeuge, Oldtimer oder Briefmarken-
sammlungen.

Die Werte des Verwaltungsvermögens 
 werden aufsummiert. Sind Schulden nur 
 teilweise zur Saldierung mit Finanzmitteln 
benötigt worden, darf der Bruttowert des 
Verwaltungsvermögens anteilig um diese 
gekürzt werden. Wie hoch der Anteil der zu 
kürzenden Schulden ist, hängt vom Verhält-
nis des Werts des Verwaltungsvermögens 
zum gemeinen Wert des begünstigungs-
fähigen Vermögens zuzüglich der Schulden 
ab. Das auf diese Weise ermittelte Netto-
verwaltungsvermögen ist voll steuerpflich-
tig, soweit es 10 % des gemeinen Werts des 
übertragenen begünstigungsfähigen Ver-
mögens abzüglich des Nettoverwaltungs-
vermögens (unschädliches Verwaltungs-
vermögen) übersteigt. 

Verwaltungsvermögen, das ausschließlich 
und dauerhaft der Erfüllung von Schulden 
aus Altersversorgungsverpflichtungen dient, 
soll sich dabei nicht negativ auswirken.

Besonderheiten bestehen für sogenanntes 
junges Verwaltungsvermögen sowie junge 
Finanzmittel. Verwaltungsvermögen gilt dann 
als junges Verwaltungsvermögen, wenn es 
dem Betrieb seit weniger als zwei Jahren vor 
dem Übertragungsstichtag zuzurechnen ist. 
Betroffen kann davon auch Verwaltungsver-
mögen sein, dass durch den Betrieb, z. B. im 
Rahmen von Umschichtungen, erworben 
wurde. Ein Bestand an jungen Finanzmitteln 
ergibt sich, soweit innerhalb des 2-Jahres-
Zeitraums getätigte Einlagen die Entnahmen 
übersteigen.
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 Da junges Verwaltungsvermögen durch 
verschiedenste Vorgänge (Umschichtun-
gen, Neugründungen, Umwandlungen 
u. v. m.) entstehen kann, ist der 2-Jahres-
Zeitraum vor einem (potenziellen) Über-
tragungsstichtag genauestens auf mög-
liche schädliche Maßnahmen zu unter-
suchen.

Der Begünstigung unterliegen nur das 
 begünstigungsfähige Vermögen abzüglich 
des Nettowerts des Verwaltungsvermögens 
sowie das unschädliche Verwaltungsver-
mögen.

Das Berechnungsschema ist hoch komplex. 
Untenstehende Abbildung versucht, den 
Umfang der Rechenschritte und Kreis-
schlüsse deutlich zu machen.

Die Möglichkeit, Verwaltungsvermögen 
durch Übertragung im Rahmen von betrieb-
lichen Einheiten günstig zu besteuern, ent-
fällt weitestgehend. Mit dieser wesentlichen 
Umgestaltung der Verschonung von Betriebs-
vermögen sollte die Regelung verfassungs-
konform ausgestaltet werden. 

Bei Erwerben von Todes wegen kann der Er-
werber in einem Zeitraum von zwei Jahren 
Investitionen, die der Erblasser geplant hatte 
und nicht mehr umsetzen konnte, nachholen 
und so das am Besteuerungsstichtag vor-
handene steuerschädliche Verwaltungsver-
mögen verringern. Voraussetzung ist dabei 
jedoch eine schriftliche Planung. In betroffe-
nen Fällen kann sich eine vorsorgliche, rollie-
rende Mehrjahresplanung für Investitionen 
anbieten.

Bei Unternehmensgruppen erfolgt die 
 Berechnung des tatsächlich begünstigten 
Vermögens ausschließlich auf Ebene der 
Muttergesellschaft. Gemeine Werte der be-
günstigungsfähigen Einheiten, Finanzmittel, 
sonstiges Verwaltungsvermögen sowie 
Schulden werden auf die oberste Ebene 
durchgerechnet und gesammelt (Verbund-
vermögensaufstellung). 

Unternehmensgruppeninterne Forderungen 
und Verbindlichkeiten werden dabei in 
 einem gesonderten ersten Schritt (anteilig) 
gekürzt. Sonderregelungen gelten für Gesell-
schafterforderungen, die dem Sonderbe-

Gemeiner Wert des begünstigungsfähigen Vermögens

./. Nettowert des Verwaltungsvermögens 

+ unschädliches Verwaltungsvermögen 

= Begünstigtes Vermögen

./.
Finanzmittel (ohne junge Finanzmittel)
15 % des gemeinen Werts des begünstigungs- 
fähigen Vermögens ./.

gemeiner Wert des begünstigungsfähigen   
Vermögens
Nettowert des Verwaltungsvermögens 

=

+

Finanzmittel, die Verwaltungsvermögen  
darstellen (mind. 0)
Wert des restlichen Verwaltungsvermögens 

=

x

begünstigtes Vermögen vor Berücksichtigung des  
unschädlichen Verwaltungsvermögens 
10 %

=

./.

Bruttowert des Verwaltungsvermögens
anteiliger Wert der Schulden, die nicht bereits mit  
Finanzmitteln verrechnet wurden 

=
unschädliches Verwaltungsvermögen  
(max. Nettowert des Verwaltungsvermögens ohne  
junges Verwaltungsvermögen)

=

+
+

Nettowert des Verwaltungsvermögens ohne junge  
Verwaltungsvermögen (mind. 0)
junge Finanzmittel (mind. 0)
Wert sonstiges junges Verwaltungsvermögen 

= Nettowert des Verwaltungsvermögens 

 Gemeiner Wert des begünstigungsfähigen Vermögens
 ./.  Nettowert des Verwaltungsvermögens
 +  unschädliches Verwaltungsvermögen

 =  begünstigtes Vermögen

triebsvermögen einer Personengesellschaft 
zuzurechnen sind.

Der Wert des begünstigten sowie des steuer-
pflichtigen Vermögens wird schließlich in 
einer Rechnung aggregiert ermittelt.

 

 Die hohe Komplexität der Regelungen 
macht es gerade bei Unternehmens-
gruppen häufig unmöglich, die tatsäch-
liche Steuerbelastung einfach abzuschät-
zen. Für die Steuerplanung sind detaillierte 
Wertermittlungen und Berechnungen 
zum Verwaltungsvermögen daher unum-
gänglich.

Ausschluss der Begünstigung

Erreicht der Wert des Verwaltungsvermö-
gens ohne Abzug von Schulden mindestens 
90 % des gemeinen Werts des begüns-
tigungsfähigen Vermögens, ist eine Begüns-
tigung in vollem Umfang ausgeschlossen. 
Nur auf den ersten Blick kommt die Rege-
lung bloß ausnahmsweise zum Tragen. Da 
bei dieser Rechnung keinerlei Schulden 
 gegengerechnet werden – auch nicht bei den 
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Finanzmitteln –, kann die Grenze gerade bei 
Unternehmen mit hohem Fremdfinanzie-
rungsgrad schnell erreicht sein. Das kann 
auch nur phasenweise der Fall sein, bei-
spielsweise wenn im Jahresverlauf zu be-
stimmten Zeiten hohen Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen hohe Verbind-
lichkeiten gegenüberstehen. Bei Personen-
gesellschaften können hohe Bestände an 
Gesellschafterdarlehen zu einer Erhöhung 
der Quote führen.

Der 90 %-Test erfolgt bei Unternehmens-
verbünden nur einmal auf Ebene der obersten 
Gesellschaft im Rahmen der Verbundver-
mögensaufstellung. Eine Einzelbetrachtung 
der Unternehmen einer Gruppe erfolgt 
nicht.

Die Einhaltung der 90 %-Grenze kann nicht 
in jedem Fall ohne exakte Berechnung ab-
geschätzt werden. Teilweise kommt es hier 
zu nicht gerechtfertigten Ergebnissen. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich daher, die 
Einhaltung der Grenze frühzeitig mithilfe des 
Steuerberaters zu kontrollieren, um eventuell 
notwendige Gestaltungen anstoßen zu 
 können. Ansonsten droht die Gefahr, dass in 
Fällen eines unerwarteten Erbfalls der Ver-
waltungsvermögensanteil zu hoch ist und 
das übertragene Unternehmen der vollen 
Besteuerung unterworfen wird.

 

 Die 90 %-Regelung kann unerwartet  
zu einer vollständigen Versagung der 
Begünstigung führen. Der Bruttoverwal-
tungsvermögensanteil in Unternehmen 
muss daher frühzeitig kontrolliert und 
überwacht werden!

Regelverschonung

Bei der Regelverschonung werden 85 % des 
begünstigten Vermögens steuerfrei übertra-
gen. Auf die verbleibenden 15 %, die der 
Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterliegen, 
wird ein Abzugsbetrag (Freibetrag) von 
höchstens 150.000 € gewährt. Dieser ver-
ringert sich um 50 % des Betrags, den der 
steuerpflichtige Anteil den Betrag von 
150.000 € übersteigt. Dieser Abzugsbetrag 
kann bei Betrieben mit einem Wert von  
bis zu 1.000.000 € zu einer vollständigen 
 Steuerbefreiung führen, sofern keinerlei 

Verwaltungsvermögen vorhanden ist. Der 
Abzugsbetrag kann von einer Person inner-
halb von zehn Jahren nur einmal in An-
spruch genommen werden. 

Bei Übertragungen von Unternehmen auf 
entfernte Verwandte (Steuerklasse II) oder 
Familienfremde (Steuerklasse III) wird die 
verbleibende Steuerlast mittels eines Ent-
lastungsbetrags auf das Niveau der Steuer-
klasse I gesenkt.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren darf die 
Lohnsumme (siehe unten) des übertragenen 
Unternehmens nicht wesentlich absinken. 
Insgesamt müssen innerhalb der nächsten 
fünf Jahre nach der Übertragung grund-
sätzlich 400 % der Ausgangslohnsumme 
erhalten bleiben. Außerdem muss der 
 Erwerber das Unternehmen über einen 
 Zeitraum von fünf Jahren im Wesentlichen 
unverändert fortführen und darf dieses ins-
besondere nicht veräußern, aufgeben oder 
in die Insolvenz gelangen lassen. Entnahmen 
im 5-Jahres-Zeitraum sind nur zulässig, 
 soweit diese insgesamt die Summe der 
 Einlagen und Gewinne um nicht mehr als 
150.000 € übersteigen.

Werden die Lohnsummenvorgaben, die Be-
haltensfristen oder die Entnahmeregelungen 
nicht eingehalten, kommt es zu einer rück-
wirkenden, vollständigen oder anteiligen 
Versagung der Steuerfreiheit. Hierbei sind 
die recht kurzen Anzeigepflichten des 
 Steuerpflichtigen bei Verletzung einer Ver-
schonungsvoraussetzung zu beachten.

Optionsverschonung

Der Optionsverschonung liegt dieselbe 
Grundkonzeption wie der Regelverschonung 
zugrunde. Allerdings kann in diesem Fall das 
gesamte begünstigte Vermögen und nicht 
nur 85 % steuerfrei übertragen werden.  
Der Nettowert des Verwaltungsvermögens 
bleibt auch in diesem Fall weitestgehend 
steuerpflichtig. 

Voraussetzung für die Anwendung ist je-
doch, dass der Wert des Verwaltungsver-
mögens vor Abzug anteiliger Schulden nicht 
mehr als 20 % des Werts des begüns-
tigungsfähigen Vermögens beträgt. Zu be-

achten ist, dass für diese Grenze zumindest 
eine Kürzung der Finanzmittel um Schulden – 
anders als bei der 90 %-Grenze – erfolgen 
darf. Auch die 20 %-Grenze wird auf Ebene 
der Verbundvermögensaufstellung geprüft. 
Praktische Risiken ergeben sich bei gleich-
zeitiger Übertragung mehrerer betrieblicher 
Einheiten (z. B. zwei GmbH-Beteiligungen): 
Wird nur hinsichtlich einer der übertragenen 
Unternehmen die 20 %-Grenze erreicht, 
kann für diese ebenfalls nicht die Options-
verschonung beantragt werden. Wird diese 
trotzdem beantragt, kann die Situation ent-
stehen, dass gar keine Verschonung gewährt 
wird. Die gleichzeitige Übertragung ver-
schiedener betrieblicher Einheiten sollte vor 
dem Hintergrund der Optionsverschonung 
daher gut überlegt werden. Möglicherweise 
empfiehlt sich eine zeitliche und sachliche 
Trennung in zwei unterschiedliche Schen-
kungsvorgänge.

Das Lohnsummenkriterium, die Behaltens-
regelungen sowie die Entnahmeregelung 
gelten analog, wobei jedoch innerhalb von 
sieben Jahren grundsätzlich 700 % der Aus-
gangslohnsumme erreicht werden müssen 
und auch für die weiteren Voraussetzungen 
ein Überwachungszeitraum von sieben 
 Jahren gilt.

Die Optionsverschonung wird nur gewährt, 
wenn ein unwiderruflicher Antrag gestellt 
wird. Die Entscheidung für die Wahlalter-
native ist sorgfältig zu prüfen und unbedingt 
mit dem steuerlichen Berater abzustimmen, 
da ein späteres Umschwenken auf die Regel-
verschonung nicht möglich ist.

 

 Die Entscheidung für die Optionsverscho-
nung ist genau zu überprüfen, da diese 
unwiderruflich getroffen werden muss!

Lohnsummenkriterium

Um die Verschonungsmodelle für begüns-
tigtes Vermögen zu erhalten, ist der Betrieb 
nach dem Erwerb verpflichtet, die Lohn-
summe für eine bestimmte Zeit nicht 
 (wesentlich) absinken zu lassen. Die Regel-
verschonung schreibt eine feste Lohn-
summe von fünf Jahren vor. Bei der Options-
verschonung erhöht sich die Anforderung 
auf sieben Jahre. 
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Mit der Erbschaft- und Schenkungsteuer-
reform 2016 wird das Lohnsummenkriterium 
erstmalig an die Anzahl der Mitarbeiter ge-
koppelt. So steigt der erforderliche Anteil 
der Ausgangslohnsumme in Abhängigkeit 
der Zahl der Arbeitnehmer wie folgt:

Sechs bis zehn Arbeitnehmer:
  250 % bei Regelverschonung
  500 % bei Optionsverschonung
 
Elf bis 15 Arbeitnehmer:
  300 % bei Regelverschonung
  565 % bei Optionsverschonung
 
Mehr als 15 Arbeitnehmer:
  400 % bei Regelverschonung
  700 % bei Optionsverschonung

Die Ausgangslohnsumme ist die durch-
schnittliche Vergütung aller Mitarbeiter in 
den vergangenen fünf Jahren vor dem Erbfall 
bzw. der Schenkung.

Der Begriff der Lohnsumme ist weit gefasst. 
Hierunter fallen im Wesentlichen alle Vergü-
tungen (Löhne, Gehälter, Bezüge, Vorteile), 
die an die auf den Lohn- und Gehaltslisten 
erfassten Mitarbeiter gezahlt werden, ein-
schließlich der von den Beschäftigten zu 
entrichtenden Sozialbeiträge und Steuern, 
auch dann, wenn diese vom Arbeitgeber 
einbehalten und abgeführt werden. Nicht 
dazu zählen die Arbeitgeberanteile zu den 
gesetzlichen Sozialabgaben. Dagegen werden 
von der Lohnsumme auch alle von Beschäf-
tigten empfangenen Sondervergütungen, 
Prämien, Gratifikationen, Abfindungen, Zu-
schüsse zu Lebenshaltungskosten, Familien-
zulagen, Provisionen, Teilnehmergebühren 
und vergleichbare Vergütungen umfasst.

Keine Anwendung findet die Lohnsummen-
regelung bei Betrieben mit nicht mehr als 
fünf Mitarbeitern. Mit der Erbschaft- und 
Schenkungsteuerreform 2016 hat der 
 Gesetzgeber klargestellt, dass die Lohn-
summenregelung in einem Konzern nur dann 
unbeachtlich ist, wenn am Übertragungs-
stichtag im gesamten Konzern nicht mehr 
als fünf Arbeitnehmer beschäftigt sind. Die 
bei den einzelnen Konzerngesellschaften 
Beschäftigten sind entsprechend der jewei-
ligen Beteiligungsquote einzubeziehen. Zu 

beachten ist, dass die Lohnsummen von 
Tochtergesellschaften, die außerhalb der EU 
belegen sind, nicht in die Ausgangs- und 
Mindestlohnsumme einzubeziehen sind. 

Abschlag für Familienunternehmen

Familienunternehmen erhalten einen spezi-
ellen Bewertungsabschlag, wenn bestimmte 
Kriterien erfüllt werden. Der Abschlag 
 bezieht sich auf den begünstigten Teil des 
Unternehmensvermögens, nicht aber auf 
den Wert des steuerpflichtigen Verwal-
tungsvermögens. Voraussetzung hierfür sind 
gesellschaftsvertragliche Entnahme- bzw. 
Ausschüttungsbeschränkungen sowie Ver-
fügungs- und Abfindungsrestriktionen. 

Der anwendbare Abschlag richtet sich nach 
den gesellschaftsvertraglichen Vereinba-
rungen und wird in Höhe der prozentualen 
Minderung einer etwaigen Abfindung bei 
Ausscheiden gegenüber dem gemeinen 
Wert gewährt. Der Abschlag darf 30 % 
nicht überschreiten. 

Oben genannte Voraussetzungen müssen 
bereits zwei Jahre vor der Übertragung vor-
liegen und über den gesamten Zeitraum bis 
20 Jahre danach eingehalten werden. Sollte 
gegen die Restriktionen innerhalb dieser Pe-
riode verstoßen werden, entfällt der Ab-
schlag mit Wirkung für die Vergangenheit. 

Aufgrund ihrer Komplexität sowie der über-
schießenden (zeitlichen) Anforderungen an 
gesellschaftsvertragliche Regelungen kann 
diese Norm kaum als praxistauglich ange-
sehen werden.

Besonderheiten für „Großunternehmen“

Für den Erwerb von begünstigtem Vermögen 
von einer Person im Wert von über 26 Mio. € 
gelten spezielle Vorschriften. Die Freigrenze 
in Höhe von 26 Mio. € bezieht sich auf die 
Erwerbe einer einzelnen Person und er-
streckt sich über einen Zeitraum von zehn 
Jahren. Sämtliche Erwerbe von begünstigtem 
Vermögen innerhalb eines 10-Jahres-Zeit-
raums von der gleichen Person sind zu-
sammenzuzählen. Das Überschreiten der 
Freigrenze betrifft dabei nicht ausschließlich 
die Erleichterungen des Letzterwerbs, 

 sondern wirkt sich rückwirkend auf alle ein-
zubeziehenden Übertragungen aus, sofern 
diese nach dem 30.06.2016 stattgefunden 
haben.

Kommt es zu einem sogenannten Großer-
werb, kommt weder die Regelverschonung 
noch die Optionsverschonung in der oben 
dargestellten Form zur Anwendung. Aller-
dings gibt es zwei andere Möglichkeiten der 
Begünstigung, zwischen denen zu wählen ist:

  Minderung des Verschonungsabschlags 
(Abschmelzmodell) bei grundsätzlicher 
Anwendung von Regel- oder Optionsver-
schonung

  Steuererlass nach Verschonungsbedarfs-
prüfung

Die Nutzung eines sich reduzierenden 
 Verschonungsabschlags (Abschmelzmodell) 
findet auf Antrag des Steuerpflichtigen  
Anwendung. Der Abschlag verringert sich 
um 1 % für jede vollen 750.000 €, die den 
Betrag von 26 Mio. € übersteigen. Bei 
 Anwendung der Optionsverschonung wird 
somit ab einem begünstigten Vermögen von 
90 Mio. € keine Entlastung mehr gewährt. 

Alternativ kann ein Antrag auf Steuererlass 
gestellt werden. In diesem Fall muss der 
 Erwerber nachweisen, dass es für ihn (ganz 
oder teilweise) nicht möglich ist, die  
Steuer – die sich ohne Berücksichtigung von 
Begünstigungen für das Betriebsvermögen 
errechnet – aus sogenanntem verfügbarem 
Vermögen zu bezahlen. Zum verfügbaren 
Vermögen gehören 50 % des eigenen, 
 bereits vorhandenen Vermögens, das nicht 
als begünstigtes Vermögen gelten würde, 
sowie 50 % des sonstigen, nicht begünstig-
ten Vermögens, das gleichzeitig übertragen 
wird. 

Wird diese Alternative gewählt, sind vom 
Erwerber außerdem 50 % der Bereicherung 
aus erbschaft- und schenkungsteuerlich nicht 
begünstigtem Vermögen, das in einem Zeit-
raum von zehn Jahren nach der ursprünglichen 
Schenkung, für die die Verschonungsbedarfs-
prüfung zugewandt wird, nachträglich für 
die Steuerzahlung einzusetzen. 



26

Die Begünstigung größerer Betriebsver-
mögen ist durch diese Regelungen erheblich 
eingeschränkt. In diesen Fällen ist daher 
eine noch sorgfältigere und frühzeitigere 
Planung erforderlich, um nötigenfalls Ge-
staltungsalternativen zu erarbeiten.

 

 Die Darstellung kann Ihnen nur einen 
ersten groben Überblick über die Be-
günstigung von unternehmerischem Ver-
mögen verschaffen. Jede Unternehmens-
nachfolge bedarf einer detaillierten 
 Einzelfalluntersuchung. Zur laufenden 
Absicherung sind aktuelle Rechtslage 
und konkreter Sachverhalt regelmäßig zu 
kontrollieren; nur so lassen sich Steuer-
risiken reduzieren! 

Schenkung unter Vorbehalt des 
Nießbrauchs

Die Nießbrauchslast wird bei der Vermögens-
übergabe unter Vorbehalt des Nießbrauchs 
bei der Ermittlung des zu versteuernden Er-
werbs abgezogen. Das kann zu erheblichen 
Steuerentlastungen führen. Zu beachten ist 
aber, dass die Nießbrauchslast, wenn diese 
im Zusammenhang mit begünstigtem 
 Betriebsvermögen eingeräumt wird, ent-
sprechend den genannten Optionsmodellen 
nur anteilig abgezogen werden kann. Keine 
Abzugsmöglichkeit der Nießbrauchslast 
 besteht, wenn der Nießbrauch bei der Er-

mittlung des Grundstückswerts bereits ein-
geflossen ist, z. B. bei Nachweis eines gut-
achterlich ermittelten Schätzwerts unter 
Berücksichtigung des Nießbrauchs.

Zu beachten ist, dass ein lebzeitiger Verzicht 
auf das Nießbrauchsrecht zur Annahme 
 einer weiteren Schenkung und damit zu einer 
Besteuerung des zu diesem Zeitpunkt 
 bestehenden Kapitalwerts führt. Bei einem 
Erlöschen des Nießbrauchs von Todes wegen 
gilt das nicht.

 

 Vermögensübertragung unter Vorbehalt 
des Nießbrauchs als interessante Ge-
staltung für eine liquiditätsschonende 
Vermögensübertragung prüfen!

Die Unternehmensübertragung gegen Nieß-
brauch oder Versorgungsleistung ist ein 
Klassiker im Bereich der vorweggenomme-
nen Erbfolge. Sie bietet dem späteren 
 Erblasser die Möglichkeit, dem Nachfolger 
seiner Wahl schon vor seinem Ableben sein 
Unternehmen zu überlassen. Der Erblasser 
kann steuerliche Freibeträge mehrfach 
 nutzen und dadurch die Bemessungsgrund-
lage für die Erbschaftsteuer niedrig halten, 
ohne dabei auf die Annehmlichkeiten einer 
materiellen Absicherung verzichten zu 
 müssen. Allerdings birgt das auch viele 
 steuerliche und praktische Fallstricke, sodass 
eine sorgfältige Gestaltung notwendig ist.

Zusammenspiel von 
Erbschaft steuer und 
 Ertragsteuer

Grundsätzlich gibt es keine Überschneidung 
zwischen Erbschaftsteuer und Einkommen-
steuer, da die Erbschaftsteuer unentgelt-
liche Zuwendungen besteuert, während die 
Einkommensteuer durch Gegenleistungen 
erzielte Einkünfte erfasst. 

Allerdings kann es ausnahmsweise zu einer 
wirtschaftlichen Doppelbelastung mit Erb-
schaft- und Einkommensteuer kommen, 
wenn das übertragene Vermögen stille 
 Reserven enthält, die bei späterer Veräuße-
rung noch der Einkommensteuer unter-
liegen. Diese stillen Reserven sind dann 
 doppelt belastet.

Bei der Realisierung der stillen Reserven 
sieht das Gesetz deshalb eine Erleichterung 
vor, wenn der Erbfall im Veranlagungsjahr 
oder in den vier vorangegangenen Veran-
lagungszeiträumen der Veräußerung lag. In 
diesen Fällen wird eine pauschale Erbschaft-
steuer auf die Einkommensteuerlast ange-
rechnet. Diese Erleichterungen gelten nicht 
für Schenkungen.
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Fälle mit internationalem Bezug

Viele Unternehmer verfügen nicht nur  
über inländisches Vermögen, sondern auch  
über Auslandsvermögen. Auch mag der in 
Deutschland tätige Unternehmer ausländi-
scher Nationalität sein oder die Erben leben 
nicht in Deutschland. In diesen Fällen muss 
bei der Gestaltung der Nachfolgeregelung 
nicht allein das deutsche Erb- und Steuer-
recht maßgebend sein. Vielmehr ist auch  
die Rechtslage des ausländischen Staats zu 
prüfen, um eine fundierte Nachfolgerege-
lung zu gewährleisten.

Erbrecht

Je mehr Staaten von einem Erbfall berührt 
sind, weil z. B. der Erblasser oder ein Erbe 
dort wohnen oder aber weil sich Vermögen, 
das zum Nachlass gehört, dort befindet, 
desto wichtiger ist es, ein erbrechtliches 
Gesamtkonzept zu entwickeln. Häufig kann 
es nämlich dazu kommen, dass die unter-
schiedlichen Rechtsordnungen mehrerer be-
troffener Staaten miteinander konkurrieren 
und eine sogenannte Nachlasskollision ein-
tritt. Eine solche liegt vor, wenn auf den 
Nachlass das Erbrecht verschiedener Staaten 
Anwendung findet und innerstaatliche 
 Regelungen oder ein zwischen den Staaten 
abgeschlossener Staatsvertrag den Kolli-
sionsfall nicht auflösen können. Für Mit-
gliedstaaten der EU (außer Dänemark, Irland 
und Großbritannien) gilt für Sterbefälle die 
europäische Erbrechtsverordnung (EU-Erb-
VO). Diese greift zwar nicht in das nationale 
Erbrecht ein, vereinheitlicht aber zumindest 
die Regelungen zum anzuwendenden Erb-
recht sowie verschiedener anderer Bereiche. 
Wesentlich ist, dass grundsätzlich nicht 
mehr die Staatsangehörigkeit, sondern aus-
schließlich der letzte gewöhnliche Aufent-
halt das anwendbare Erbrecht bestimmt.

Viele Deutsche besitzen im Ausland Immo-
bilien oder andere Vermögenswerte. Hier 
ergeben sich regelmäßig Besonderheiten in 
erbrechtlicher Hinsicht, da die Rechtsord-
nungen anderer Länder vom deutschen Erb-
recht abweichen können.

So wird beispielsweise nicht in jedem Land 
das deutsche handschriftliche Testament 
anerkannt. Zudem kennt nicht jede Rechts-
ordnung das gemeinsame Ehegatten-
testament. Die gesetzliche Erbfolge bezüg-
lich Erbberechtigten, Erbquoten und Pflicht-
teilen unterscheidet sich zwischen den 
 verschiedenen Staaten ebenfalls stark. Zu 
bedenken ist auch, dass bereits getätigte 
Verfügungen (z. B. Pflichtteilsverzichte) in 
einem anderen Rechtsraum für das dortige 
Erbrecht ohne Bedeutung sein können und 
damit unter Umständen ins Leere gehen. 
Häufig überraschend kommt das in angel-
sächsischen Ländern sehr verbreitete System 
der zwingenden Nachlassverwaltung, das 
den Zugriff auf den Nachlass erst nach einer 
gewissen Zeitdauer ermöglicht.

Steuerrecht

Steuerrechtlich ist bei Fällen mit internatio-
nalem Bezug immer zwischen beschränkter 
und unbeschränkter Steuerpflicht zu unter-
scheiden.

In Deutschland wird bei unbeschränkter 
Steuerpflicht grundsätzlich auch das Aus-
landsvermögen besteuert. Das Auslands-
vermögen kann aber auch zusätzlich einer 
Erbschaftsbesteuerung im Ausland unter-
liegen, sodass Doppelbesteuerung droht. 
Um eine derartige Doppelbelastung zu 
 vermeiden, wurden mit einigen wenigen 
Staaten Doppelbesteuerungsabkommen ver- 
einbart. Dabei werden zwei Methoden, die 
Freistellungsmethode und die Anrechnungs-
methode, unterschieden. Bei der Frei-
stellungsmethode verzichtet ein beteiligter 
Staat auf die Besteuerung bestimmter Ver-
mögensgegenstände, bezieht diese jedoch 
regelmäßig in den (steuersatzerhöhenden) 
Progressionsvorbehalt ein. Bei der Anrech-
nungsmethode wird aus deutscher Sicht die 

unbeschränkte Erbschaft-  
und Schenkungsteuerpflicht  

in Deutschland

Erblasser/Schenker und/oder  
Erben sind in Deutschland  

ansässig

beschränkte Erbschaft-  
und Schenkungsteuerpflicht,  

wenn in Deutschland belegenes 
Vermögen übertragen wird

weder Erblasser/Schenker  
noch Erben/Beschenkte sind  

in Deutschland ansässig

Welteinkommensprinzip Territorialprinzip



28

ausländische Erbschaftsteuer auf die inlän-
dische Erbschaftsteuer angerechnet. Besteht 
kein Doppelbesteuerungsabkommen, können 
nur die jeweiligen nationalen Regelungen 
eine Doppelbelastung vermeiden oder ab-
mildern, wobei es aus deutscher Sicht 
grundsätzlich zu einer Anrechnung der aus-
ländischen Steuer kommt.

Im Fall der beschränkten Steuerpflicht 
 besteuert Deutschland dagegen nur das In-
landsvermögen. Für die Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung ist in diesem Fall regel-
mäßig der ausländische Staat zuständig. 

In besonders gelagerten Fällen kann sich für 
deutsche Staatsangehörige auch dann eine 
unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland 
ergeben, wenn keiner der Beteiligten mehr in 
Deutschland ansässig ist. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn der Wegzug nicht 
länger als fünf Jahre her ist. Bei einem Weg-
zug in ein Niedrigsteuerland und Beibehal-
tung wesentlicher wirtschaftlicher Interessen 
in Deutschland kann es darüber hinaus für 
weitere fünf Jahre (also bis zehn Jahre nach 
dem Wegzug) zur sogenannten erweiterten 
beschränkten Steuerpflicht kommen. In diesen 
Fällen wird nicht nur Inlandsvermögen, son-
dern auch Vermögen, das nicht eindeutig 
Auslandsvermögen ist (z. B. Kapitalver-
mögen) in Deutschland besteuert.

 

 Bei Vermögensübertragungen mit Aus-
landsbezug ist ein besonderes Augen-
merk auf die mögliche Doppelbesteue-
rung und deren Vermeidung zu legen! 

Die bisher hinsichtlich der Freibeträge be-
stehende Diskriminierung beschränkt Steuer-
pflichtiger wurde weitestgehend beseitigt. 
Beschränkt Steuerpflichtige haben inzwi-
schen grundsätzlich Anspruch auf die glei-
chen – vom Grad der Verwandtschaft ab-
hängigen – Freibeträge wie unbeschränkt 
Steuerpflichtige. Allerdings ist der Freibe-
trag in dem Verhältnis zu kürzen, wie neben 
dem der deutschen Besteuerung unterlie-
genden Vermögen weitere Vermögenswerte 
zugewandt werden (v. a. ausländisches 
 Vermögen). Maßgeblich sind Zuwendungen 
innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums. Ob 
diese Regelung nun europarechtlichen An-
forderungen standhält, bleibt abzuwarten.
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Maßnahmen für den Todesfall

Organisatorische 
 Maßnahmen

Die Situation einer vorübergehenden oder 
dauernden Handlungsunfähigkeit oder eines 
Erbfalls zeichnet sich dadurch aus, dass der 
genaue Zeitpunkt des Eintritts im Vorfeld 
nicht bekannt ist. Die Handlungsunfähigkeit 
oder der Erbfall kann jederzeit und völlig 
unerwartet eintreten. Daher sind bereits zu 
Lebzeiten die erforderlichen Vollmachten zu 
erteilen und Verfügungen vorzunehmen. 

Erteilung von Vollmachten

Für den Fall, dass der Unternehmer vorüber-
gehend oder dauernd handlungsunfähig 
wird oder gar verstirbt, ist die Erteilung von 
Vollmachten sowohl für den betrieblichen als 
auch für den privaten Bereich erforderlich.

Der Vollmachtgeber kann verschiedene 
 Arten von Vollmachten erteilen:

  Generalvollmachten (Vertretung in allen 
oder bestimmten persönlichen und ver-
mögensrechtlichen Angelegenheiten) 

  Gattungsvollmachten wie z. B. Firmen-
vollmachten (betr. Gesellschafterstellung, 
Führung der Geschäfte) zum Abschluss 
sämtlicher Rechtsgeschäfte einer be-
stimmten Gattung oder Art

  Spezialvollmachten (z. B. Kontovollmach-
ten)

Beispiel

Der Unternehmer erleidet einen Unfall 
und wird zeitweilig ins Koma versetzt. 
Wichtige Geschäftsabschlüsse müssen 
getätigt werden und können nicht von 
einem Prokuristen allein vorgenommen 
werden. Finanzierungsmaßnahmen, auch 
aus Eigenmitteln, sind erforderlich. 

Im vorliegenden Fall kann die Unter-
nehmensfortführung und damit auch 
die Versorgung der Familie stark ge-
fährdet sein, je nachdem, wie lange die 
Handlungsunfähigkeit des Unternehmers 
andauert. Der Prokurist kann ohne 
 einen Dritten, dem für diesen Fall eine 
Generalvollmacht oder Firmenvoll-
macht zu erteilen ist, für das Unter-
nehmen wichtige Geschäftsabschlüsse 
nicht tätigen. Die erforderliche Finan-
zierung mit Eigenmitteln kann ebenfalls 
nicht erfolgen, wenn insoweit keine 
Kontovollmacht für das Privatkonto 
oder eine Vollmacht für private Kredit-
verhandlungen mit Kreditinstituten 
 erteilt wurde. Gesellschafterbeschlüsse 
können nicht gefasst werden.

Die Vollmachten können von dem Voll-
machtgeber in einem Notfallordner aufbe-
wahrt werden, dessen Standort den Bevoll-
mächtigten bekannt sein muss oder der bei 
einer Vertrauensperson (z. B. Notar/Rechts-
anwalt/Steuerberater) zur Herausgabe im 
Notfall hinterlegt wird. Zudem kann der 
Zeitpunkt des Eintritts der Wirksamkeit 
oder die Dauer der Wirksamkeit der Voll-
macht unterschiedlich geregelt werden: 

  ab dem Zeitpunkt des Ablebens des Voll-
machtgebers (sogenannte postmortale 
Vollmacht)

  bereits zu Lebzeiten des Vollmachtgebers 
und ohne Beendigung durch den Tod des 
Vollmachtgebers (sogenannte transmor-
tale Vollmacht)

  mit Eintritt eines bestimmten Ereignisses, 
wie z.B. Eintritt einer Handlungsunfähig-
keit (z.B. durch Krankheit)

  mit Erteilung bis zum Widerruf

Vollmachten können grundsätzlich formfrei 
erteilt werden. Aus Nachweisgründen ist je-
doch zu empfehlen, eine Vollmacht immer in 
schriftlicher Form zu erteilen. In Einzelfällen 
ist es erforderlich (z. B. Handelsregisteran-
gelegenheiten, Grundbuchsachen) oder 
kann es sinnvoll sein, die Vollmacht notariell 
beglaubigen zu lassen. Der Notar – oder an-
derenfalls ein Zeuge – bestätigt dann auch, 
dass der Vollmachtgeber zum Zeitpunkt der 
Vollmachterteilung voll geschäftsfähig war.

Ohne die Erteilung notwendiger Vollmach-
ten besteht das Risiko, dass die Unterneh-
mensfortführung und die private Vermö-
gensverwaltung zumindest erschwert wer-
den oder sogar Schäden eintreten können. 
So kann sich z. B. die Übertragung des Nach-
lasses bzw. die Erledigung aller Formalitäten 
im Zusammenhang mit einem Nachlass, 
z. B. die Ausstellung eines Erbscheins oder 
eines Testamentsvollstreckerzeugnisses, 
mehrere Wochen oder Monate hinziehen. In 
dieser Phase können oftmals ohne Voll-
machten keine Vermögensdispositionen 
vorgenommen werden.

Beispiel

Im Nachlass des Vaters befindet sich 
ein umfangreiches Wertpapierdepot. 
Unmittelbar nach dem Ableben des 
Verstorbenen ereignet sich ein Welt-
ereignis (z. B. Finanzkrise), das die 
 Aktienmärkte nachhaltig stört. Bis zur 
Klärung der Erbangelegenheiten und 
der Übertragung des Wertpapierdepots 
auf die Erben vergehen mehrere 
 Wochen. Bis dahin hat sich der Wert 
des Wertpapierdepots halbiert.

Hier ergibt sich die unangenehme 
 Situation, dass die Erben einen Ver-
mögensverlust erleiden, ohne die Mög-
lichkeit zu haben, schadensmindernd 
einzugreifen. Hinzu kommt, dass 
 erbschaftsteuerlich der Wertpapier-
bestand zum Zeitpunkt des Ablebens 
zugrunde gelegt wird, sodass Erb-
schaftsteuer auf einen Wert erhoben 
wird, den die Erben nie realisiert haben.
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Ist ein Bankkonto Bestandteil des Nachlasses, 
darf zwar eine Bank selbst bei einem eigen-
händigen Testament nicht auf der Vorlage 
eines Erbscheins bestehen, wenn das eigen-
händige Testament die Erbfolge „mit der 
 erforderlichen Eindeutigkeit nachweist“, 
ebenso sind Klauseln in den AGB der Banken 
und Kreditinstitute, wonach zum Nachweis 
des Erbrechts stets ein Erbschein verlangt 
werden kann, unwirksam. Komplikationen 
mit dem kontoführenden Institut sind aber 
nicht ausgeschlossen. Für die Nachkommen 
kann sich dadurch ein Liquiditätsengpass 
ergeben. Diese Situation kann vermieden 
werden, indem zumindest bei einzelnen 
Bankkonten mehreren Personen eine Konto-
vollmacht erteilt wird.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Nach-
kommen bereits im Vorfeld zu Mitinhabern 
von Bankkonten gemacht werden (soge-
nannte Oder-Konten). In diesen Fällen kann 
es sich nämlich um (unerwünschte) schen-
kungsteuerlich relevante Vermögensver-
schiebungen handeln.

Die Vor- und Nachteile verschiedener For-
men der Vollmachterteilung lassen sich am 
besten in einem Beratungsgespräch unter 
Berücksichtigung der individuellen Situation 
erörtern. In diesem Rahmen kann auch 
 geklärt werden, für welche Handlungen 
Vollmachten erteilt werden sollten.

Patientenverfügung/Vorsorge-
vollmacht/Betreuungsverfügung

Immer wichtiger wird das Thema „Patienten-
verfügung/Vorsorgevollmachten/Betreu-
ungsverfügung“ für den Fall, dass ärztliche 
Maßnahmen oder eine Betreuung erforder-
lich werden. Jeder Unternehmer und jede 
Privatperson sollte sich daher möglichst 
frühzeitig mit diesen Themen auseinander-
setzen. Nachfolgend geben wir einen kurzen 
Überblick über die wesentlichen Unterschiede 
dieser Erklärungen:

  Patientenverfügung 
  Diese Erklärung ist eine Weisung an die 

behandelnden Ärzte und die Vorsorge-
bevollmächtigten bzw. einen etwaigen 
Betreuer in Bezug auf anzuwendende 
Behandlungs methoden, insbesondere in 
Bezug auf den Einsatz lebensverlängern-
der Maßnahmen im Einzelfall. 

  Vorsorgevollmacht
  Diese Vollmacht gilt für sämtliche Erklä-

rungen, die im Fall vorübergehender oder 
andauernder Einwilligungs- und Hand-
lungsunfähigkeit unter Beachtung einer 
zu diesem Zeitpunkt aktuellen Patienten-
verfügung gegenüber Ärzten, Kranken-
häusern, Pflegeheimen oder sonstigen 
Anstalten, Behörden und Gerichten abzu-
geben sind.

  Betreuungsverfügung
  Hält ein Gericht die Einsetzung eines 

 Betreuers für nötig, hat es grundsätzlich 
die von dem zu Betreuenden in seiner Be-
treuungsverfügung genannte Vertrauens-
person als Betreuer zu bestellen. 

Zur Klarstellung, dass die in der Patienten-
verfügung niedergelegten Erklärungen weiter-
hin gültig sind und insoweit keine Willensän-
derung eingetreten ist, sollte die Patienten-
verfügung in regelmäßigen Abständen von 
beispielsweise zwei Jahren neu datiert und 
unterzeichnet werden.

Zusammen mit der Erstellung einer Patien-
tenverfügung sollte gleichzeitig eine Vorsor-
gevollmacht erteilt werden. Ist der Patient 
handlungsunfähig, hat der Vorsorgebevoll-
mächtigte durch Erklärungen gegenüber 
dem ärztlichen Personal sicherzustellen, 
dass der in der Patientenverfügung nieder-
gelegte Wille auch tatsächlich beachtet 
wird. In der Regel wird der Vorsorgebevoll-
mächtigte auch die oder eine der Vertrauens-
personen sein, die im Fall der Notwendigkeit 
der Anordnung einer Betreuung in der Be-
treuungsverfügung als Betreuer benannt 
werden. 

Aus Gründen der Klarheit und der Beweis-
kraft ist eine schriftliche Abfassung erfor-
derlich. Eine notarielle Beurkundung ist nicht 
erforderlich, kann jedoch im Einzelfall aus 
Gründen der höheren Akzeptanz im Rechts-
verkehr sinnvoll sein. Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung 
können gegen eine geringe Gebühr in das 
zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer eingetragen werden. Das zentrale 
Vorsorgeregister ermöglicht den zuständigen 
Gerichten die Abfrage, ob und welche Vor-
sorgeurkunden eingetragen sind. Dadurch 
werden effektiv unnötige Betreuungsver-
fahren vermieden und das Recht auf Selbst-
bestimmung jedes Einzelnen wird gefördert. 

Notfallordner

Eine plötzliche schwere Erkrankung oder ein 
Unglücksfall stellt die Angehörigen regelmä-
ßig vor eine schwierige Situation. Besonders 
große Probleme ergeben sich, wenn die An-
gehörigen keinen vollständigen Überblick 
über die Vermögensverhältnisse, die Unter-
nehmenssituation oder Versicherungen ha-
ben. Richtige Maßnahmen können kaum in 
der gebotenen Eile ergriffen werden.

Es ist deshalb sinnvoll, jeweils einen Notfall-
ordner für den privaten Bereich und einen 
weiteren Notfallordner für den betrieblichen 
Bereich zu führen, damit Angehörige und 
Bevollmächtigte im Fall des Falles einen 
Überblick gewinnen und Zugang zu den 
wichtigsten Dokumenten haben. In diesen 
Ordnern müssen nicht zwingend Original-
unterlagen aufbewahrt werden. Vielmehr 
genügen Kopien, die einen Vermerk tragen, 
wo die Originalunterlagen zu finden sind. 
Die Ordner sollten unter anderem folgende 
Angaben/Unterlagen enthalten:

  Testament und weitere Bestimmungen in 
Erbangelegenheiten (z. B. Pflichtteilsver-
einbarungen, Ehevertrag etc.)

  Unterlagen über Gesellschaftsbeteiligun-
gen (Gesellschaftsverträge, Bilanzen etc.)

  Vollmachten (wie bereits ausgeführt)
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  Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht/
Betreuungsverfügung

  Sämtliche Bankverbindungen, d. h. laufen-
de Konten, Wertpapierdepots, Bestand an 
eventuellen Bankverbindlichkeiten

  Unterlagen über das vorhandene Grund-
vermögen (Grundbuchauszüge)

  Lebensversicherungen, Unfallversiche-
rungen etc.

  Rentenansprüche (Renten- und Versor-
gungsbescheide, Betriebsrenten etc.)

  Wichtige Kontaktdaten, Verwahrungs-
orte wichtiger Dokumente, Schlüssel etc. 

In die Ordner können weiterhin Angaben 
aufgenommen werden, die persönlich als 
wichtig erachtet werden, z. B. Wünsche 
 hinsichtlich der Beisetzung. Hier sind  keine 
besonderen Formvorschriften zu beachten. 
Wichtig ist lediglich, dass dieser Ordner 
nach dessen Einrichtung nicht in einem 
 Regal verstaubt, sondern dass er von Zeit  
zu Zeit aktualisiert wird. Eine jährliche 
Durchsicht des Ordners wird empfohlen.

Wir haben Inhaltsverzeichnisse für einen 
Notfallordner für den privaten Bereich sowie 
für einen Notfallordner für den betrieblichen 
Bereich entwickelt, die wir Ihnen auf Nach-
frage gern zur Verfügung stellen. 

Planung der  
Erbschaftsteuerbelastung

Besteht das Vermögen nicht ausschließlich 
aus Kapitalvermögen (z. B. bei Unternehmens- 
oder Immobilienbesitz), kann die zu erwar-
tende Erbschaftsteuerbelastung nur grob 
geschätzt werden. Um Planungssicherheit 
zu erhalten, ist eine konkrete Berechnung 
durch den steuerlichen Berater vorzunehmen.

Bestandsaufnahme und Bewertung 
des Vermögens

An erster Stelle einer solchen Berechnung 
steht zunächst eine Bestandsaufnahme des 
vorhandenen Vermögens. Diese Bestands-
aufnahme beinhaltet alle zu diesem Zeit-
punkt vorhandenen Vermögenswerte und 
Schulden. Für die identifizierten Vermögens-
positionen müssen dann die Steuerwerte 
nach den bewertungsrechtlichen Vorgaben 
ermittelt werden. Dazu ist im Regelfall die 
Unterstützung durch fachkundige Personen 
notwendig.

Ermittlung der tatsächlichen 
Erbschaftsteuerbelastung

Sobald die Berechnungsgrundlagen vor-
liegen, kann die zu erwartende Erbschaft-
steuerbelastung einfach ermittelt werden. 
Notwendige Informationen hierfür sind die 
geplante Verteilung des Vermögens auf die 
Erben, deren Verwandtschaftsverhältnis 
zum Erblasser und etwaige Vorschenkungen.

Die Berechnung der Erbschaftsteuer gibt 
Aufschluss darüber, über welche liquiden 
Mittel die Erben verfügen müssen, um die 
Erbschaftsteuer ohne Veräußerung von 
 Unternehmen oder Immobilien bezahlen zu 
können. Bei der Übertragung von begünstig-
ten Unternehmen muss unbedingt berück-
sichtigt werden, dass auch die Entnahmen 
von Mitteln zur Begleichung der Erbschaft-
steuer schädliche Entnahmen darstellen.  
Zu beachten ist dabei außerdem, dass die 
Erbschaftsteuer zwischen verschiedenen 
Erben selbst bei Übertragung identischer 
Verkehrswerte stark variieren kann.

Beispiel

Der Nachlass des Vaters besteht  
aus einem Unternehmen mit einem 
Verkehrswert von 1 Mio. € und einem 
Wertpapierdepot mit einem Kurswert 
von ebenfalls 1 Mio. €. Im Testament ist 
vorgesehen, dass der Sohn Alleinerbe 
ist und das Unternehmen erhalten soll. 
Die Tochter erhält als Vermächtnis  
das Wertpapierdepot. Vorschenkungen 
wurden nicht getätigt.

Wenn das Unternehmen die Voraus-
setzungen für die Betriebsvermögens-
begünstigung (Regelverschonung) er-
füllt, sind 85 % steuerfrei. Von den ver-
bleibenden 150.000 € ist der Freibetrag 
von 150.000 € abzuziehen, sodass keine 
Erbschaftsteuer zu bezahlen ist. Die 
Tochter hat dagegen einen Vermögens-
anfall von 1 Mio. € abzüglich ihres indi-
viduellen Freibetrags von 400.000 € 
mit dem Steuersatz von 15 % zu be-
steuern. Die Erbschaftsteuer beträgt 
90.000 €.

 

 Bei der Ausgestaltung von Erbregelungen 
ist die unterschiedliche Erbschaftsteuer-
belastung unterschiedlicher Vermögens-
arten zu berücksichtigen!



32

Beteiligung von Mitarbeitern zur  
Lösung der Nachfolgefrage

Das Thema „Regelung der Unternehmens-
nachfolge“ wird in den kommenden Jahren 
auch weiterhin auf der Agenda mittelstän-
discher Familienunternehmer stehen. Die 
Übergabe des Unternehmens an einen 
 Familienangehörigen oder der Verkauf des 
Unternehmens sind die wichtigsten – und in 
den Medien und von den Beratern meistdis-
kutierten – Fälle der Unternehmensnach-
folge. Aber die Bereitschaft der Nachfolge-
generation, im elterlichen Betrieb die Nach-
folge anzutreten, sinkt. Gibt es keine Nach-
folger aus der Familie, wird in der Regel ein 
Käufer für das Unternehmen gesucht. In 
vielen Fällen kann die Beteiligung von Mit-
arbeitern eine interessante Alternative sein. 
Unbestreitbarer Vorteil der Übernahme des 
Unternehmens durch Mitarbeiter ist, dass 
die Personen die Stärken und Schwächen 
des Unternehmens genau kennen und des-
halb gute Voraussetzungen für die Fort-
führung des Unternehmens bestehen. Auch 

gestalten sich die Vertragsverhandlungen in 
diesem Fall regelmäßig einfacher. Außer-
dem bestehen häufig bereits persönliche 
Beziehungen zu den Mitarbeitern, sodass 
ein Verkauf vielleicht nicht so schwerfällt. 
Häufigste Variante ist, dass leitenden Ange-
stellten der Kauf des Unternehmens ange-
boten wird (MBO = Management Buy-out). 
Sind diese an einer Übernahme des Unter-
nehmens interessiert, steht in aller Regel die 
Frage nach der Finanzierung des Kaufs im 
Mittelpunkt der Überlegungen. Diese kann 
insbesondere durch Eigenmittel, durch die 
Aufnahme von Fremdkapital oder mithilfe 
von Privatinvestoren/Venture Capital erfol-
gen. Zu berücksichtigen ist, dass der Spiel-
raum für zukünftige Investitionen bei einem 
hohen fremdfinanzierten Anteil des Kauf-
preises naturgemäß geringer wird, da der 
Unternehmer durch einen hohen Kapital-
dienst belastet ist und im Zweifel keine Mit-
tel hat, um das Unternehmen in schwierigen 

Nachfolgeregelungen unter Einbeziehung von Stiftungen

Gibt es in der Familie keinen geeigneten Nach-
folger und/oder soll das Unternehmens-
vermögen nicht auf die Nachkommen über-
tragen werden, kommt neben der Veräuße-
rung an fremde Dritte (z. B. auch Mitarbeiter) 
die Gründung einer Stiftung infrage. Die 
Nutzung von Stiftungen in der Nachfolgepla-
nung erfreut sich dabei in den vergangenen 
Jahren immer größerer Beliebtheit. Das 
 Vermögen kann dabei auf eine bereits be-
stehende, zu Lebzeiten eigens gegründete 
oder auf eine erst auf den Todesfall zu 
 gründende Stiftung übertragen werden. Die 
Stiftung ist eine Rechtsform des bürger-
lichen Rechts und stellt eine selbstständige 
Vermögensmasse dar, gehört sich also 
 praktisch selbst. Sie muss als einziges ge-
setzliches Organ einen Vorstand haben. Das 
kann der Stifter selbst sein. Daneben ist es 
sinnvoll, zumindest nach dem Ausscheiden 
des Stifters ein Kuratorium einzurichten, das 
den Vorstand überwacht und dessen Nach-
besetzung regelt.

Die Stiftung bürgerlichen Rechts ist eine 
 juristische Person, deren Einkommen grund-
sätzlich der üblichen Besteuerung (Körper-
schaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbe-
steuer) unterliegt. 

Familienstiftung

Von einer Familienstiftung spricht man, 
wenn die Stiftung in erster Linie oder jeden-
falls wesentlich den Interessen einer oder 
mehrerer Familien dient. Ziel ist, auf Dauer 
die Zersplitterung des Unternehmens durch 
Erbgänge zu verhindern und die Unterneh-
menskontinuität zu wahren. Bewährt haben 
sich sogenannte Beteiligungsträgerstiftungen, 
die lediglich die Beteiligung an einem oder 
mehreren Unternehmen halten, die weiter-
hin in eigener Rechtsform und unter eige-
nem Management fortbestehen. Zur steuer-
lichen Optimierung kann die Familienstif-

tung, die im Wesentlichen die Stimmrechte 
behält, mit einer steuerbegünstigten Be-
teiligungsträgerstiftung kombiniert werden 
(Doppelstiftungsmodell).

Die Familienmitglieder können als Destinäre 
der Familienstiftung benannt werden, die  
in den Genuss der Unternehmenserträge 
kommen, aber typischerweise keinen Zah-
lungsanspruch haben. Die Familienstiftung 
unterliegt der Stiftungsaufsicht. Die staat-
liche Aufsicht beschränkt sich in einigen 
Bundesländern bei Familienstiftungen dar-
auf, dass ihre Betätigung keinen gesetzlich 
geschützten öffentlichen Interessen zu-
widerläuft.

Die unentgeltliche Übertragung von im 
 Privatvermögen gehaltenen Unternehmens-
beteiligungen ist schenkung- und erbschaft-
steuerpflichtig. Da die Stiftung in keinem 
Verwandtschaftsverhältnis mit dem Stifter 
steht, gilt grundsätzlich die ungünstige 

Zeiten zu stützen. Für den ausscheidenden 
Unternehmensinhaber kann sich daraus 
aber auch eine Chance ergeben: Erklärt er 
sich bereit, den Kaufpreis zumindest anteilig 
als Darlehen zu akzeptieren, kann er sich im 
Gegenzug auch weiterhin gewisse Einfluss-
möglichkeiten vorbehalten. 

Für die praktische Umsetzung einer solchen 
Übertragung an einen oder mehrere Mitar-
beiter bietet sich eine schrittweise Vor-
gehensweise an, indem die Mitarbeiter zu-
nächst erweiterte Geschäftsführungsbefug-
nisse erhalten, dann mit einer Minderheits-
beteiligung einsteigen und erst nach einer 
Übergangszeit das Unternehmen ganz über-
nehmen. Ein Verkauf an die Mitarbeiter löst 
beim ursprünglichen Inhaber regelmäßig 
Ertragsteuerzahlungen aus. Allerdings stel-
len sich keine erbschaft- und schenkung-
steuerlichen Fragen.
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 Steuerklasse III. Bei Familienstiftungen ist 
diese Steuerfolge durch Anwendung einer 
günstigeren Steuerklasse gemindert, wenn 
der konkrete Empfängerkreis im Stiftungs-
geschäft verankert ist. Abhängig vom Grad 
des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen 
dem Stifter und den Begünstigten (Destinä-
ren) kann hier die günstigste Steuerklasse I 
zur Anwendung kommen. Das Vermögen 
einer Familienstiftung mit Geschäftsleitung 
oder Sitz im Inland unterliegt jedoch in 
 Zeitabständen von je 30 Jahren der soge-
nannten Erbersatzsteuer. Grundlage der 
 Erbersatzsteuer ist eine Erbschaftsfiktion in 
Zeitabständen von 30 Jahren, die mit dem 
ersten Übergang des Vermögens auf die 
Stiftung beginnt. Steuerschuldner ist die 
Stiftung. 

Diese erbschaftsteuerlichen Nachteile sind 
bei Erfüllung der entsprechenden Voraus-
setzungen derzeit durch die steuerliche 
 Begünstigung für die Übertragung von 
 Betriebsvermögen gemindert.

Steuerbegünstigte Stiftung

Sollte die Stiftung gemeinnützige Zwecke 
verfolgen, kann diese als steuerbegünstigt 
anerkannt werden. Steuerbegünstigte 
 Stiftungen unterliegen im Grundsatz dem 
Gebot der zeitnahen Mittelverwendung, das 
eine Verwendung der Erträge der Stiftung 
innerhalb von zwei Jahren vorschreibt. Da  
in Familienunternehmen in der Regel eine 
weitergehende Rücklagenbildung erforder-
lich ist, um notwendige Erhaltungs- und 
 Erweiterungsinvestitionen zu tätigen, sollten 
Diskussionen mit dem Finanzamt über 
 Thesaurierungsmöglichkeiten minimiert 
werden, indem die Stiftung das Unter-
nehmen nicht selbst führt, sondern lediglich 
als Gesellschafter an einer Personen- oder 
Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Zudem ist 
durch eine steuerbegünstigte Stiftung eine 
Versorgung des Stifters und seiner Familie 
nur sehr begrenzt möglich, da nur bis zu 
 einem Drittel des Einkommens der steuer-
begünstigten Stiftung – und das auch nur 
unter sehr engen Voraussetzungen – für die 
Versorgung der Familie verwendet werden 
darf. Die Übertragung sämtlicher Unter-
nehmensbeteiligungen auf eine steuerbe-
günstigte Stiftung bietet sich daher nur dann 

an, wenn das Unternehmen entweder aus-
reichend hohe Erträge erwirtschaftet und/
oder die Versorgung der Familie noch auf 
anderen Wegen abgesichert ist.

Die unentgeltliche Übertragung von im 
 Privat- oder im Betriebsvermögen gehaltenen 
Unternehmensbeteiligungen auf eine steuer-
begünstigte Stiftung ist steuerfrei. Die 
 steuerbegünstigte Stiftung ist, soweit sie 
keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
unterhält, von der Steuer befreit. Für weitere 
Einzelheiten verweisen wir auf unsere 
 Broschüre „Die steuerbegünstigte Stiftung“.

Sonderformen

Treuhandstiftung

Im Fall von Vermögen, die im Wesentlichen 
aus Geld oder Wertpapieren bestehen und 
ebenfalls dauerhaft gemeinnützigen Zwecken 
zur Verfügung gestellt werden, bietet sich 
auch die Gründung einer Treuhandstiftung 
an. Dabei handelt es sich nicht um eine 
 eigene juristische Person, vielmehr wird das 
Vermögen auf einen Treuhänder über tragen, 
der hinsichtlich der Verwendung streng ge-
bunden wird. Auf diese Weise können der 
eigene Name und die eigenen Vorstellungen 
dauerhaft festgeschrieben werden, ohne 
dass die aufwendige Gründung und Unter-
haltung einer eigenen Stiftung notwendig 
sind.

Stiftungs-GmbH

In der Praxis finden sich neben der eigent-
lichen Stiftung nach dem BGB auch andere 
Rechtsformen, die sich als Stiftung bezeich-
nen. So kann beispielsweise auch in der 
 Firma einer GmbH das Wort „Stiftung“ 
 verwendet werden. Attraktiv kann eine Stif-
tungs-GmbH unter dem Aspekt sein, dass 
sie nicht der staatlichen Aufsicht unterliegt; 
anders als bei der Stiftung bestehen jedoch 
handelsrechtliche Offenlegungspflichten. Da- 
mit bei der Stiftungs-GmbH die gewünschte 
Vermögensbindung annähernd wie bei einer 
Stiftung des bürgerlichen Rechts erreicht 
werden kann, bedarf es einer sorgfältigen 
Gestaltung des Gesellschaftsvertrags. Da-

bei ist von zentraler Bedeutung, dass der 
Gesellschaftszweck die Anforderungen der 
Gemeinnützigkeit und damit gerade nicht 
(im Wesentlichen) der Versorgung der 
 Familie dient.

Die unentgeltliche Einbringung von im 
 Privatvermögen oder im Betriebsvermögen 
gehaltenen Unternehmensbeteiligungen zu 
Lebzeiten in eine Stiftungs-GmbH des Stif-
ters ist im Fall der anerkannten Gemeinnüt-
zigkeit der GmbH grundsätzlich steuerfrei. 
Die Stiftungs-GmbH ist grundsätzlich wie 
eine GmbH zu besteuern, wobei allerdings 
die besonderen Begünstigungsregelungen 
für gemeinnützige Körperschaften zur An-
wendung kommen. Die unentgeltliche Über-
tragung der Anteile an der Stiftungs-GmbH 
kann Steuern auslösen.

Doppelstiftungsmodell

Die Vorteile der privatnützigen Stiftung  
und die der steuerbegünstigten Stiftungen 
können mit einem Doppelstiftungsmodell 
kombiniert werden. Bei einem klassischen 
Doppelstiftungsmodell liegt die Mehrheit 
des Kapitals (und in der Regel auch der Ge-
winnbezugsrechte) bei einer steuerbegüns-
tigten Stiftung, die Mehrheit der Stimmrechte 
des Familienunternehmens dagegen bei einer 
privatnützigen „Familienstiftung“ bzw. einer 
Stiftungs-Gesellschaft, in einer anderen 
Rechtsform. Auf diese Weise wird die unter-
nehmerische Führung von der gemeinnüt-
zigen Mittelverwendung getrennt. Der ent-
scheidende Vorteil dieses Modells liegt in 
der klaren funktionalen Trennung beider 
Aufgaben. Hierdurch können Zielkonflikte 
zwischen den Anforderungen des Gemein-
nützigkeitsrechts und denjenigen einer 
 modernen Unternehmensführung vermieden 
werden. Die Versorgung der Familie kann 
durch Zuwendungen der gemeinnützigen 
Stiftung, durch Nießbrauchsgestaltungen 
oder auch aus den Erträgen einer Minder-
heitsbeteiligung der (Familien-)Management-
stiftung sichergestellt werden.
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